
 

 

Zuchtprogramm Anglo-Nubier Ziege 
  

Foto: BY Foto: BY 
 
Rassename: Anglo-Nubier Ziege 

Abkürzung: ANZ 

Rassecode: AN 

Rassengruppe: Zweinutzungsziege  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: Großbritannien 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Die Anglo-Nubier Ziege ist aus der Kreuzung von englischen Landschlägen mit 
aus Afrika und Indien eingeführten Ziegenrassen entstanden. Sie ist über-wie-
gend in Großbritannien verbreitet. 

Die Anglo-Nubier Ziege ist eine großrahmige, langbeinige Ziege. Typisch für 
diese Rasse sind die langen, anliegenden, hängenden Ohren und die ausge-
prägte Ramsnase. Die Tiere sind sowohl gehörnt als auch ungehörnt. Das Haar 
ist kurz, glatt und fein. Alle Farbkombinationen von braun, schwarz und weiß sind 
möglich. Die Rasse ist frühreif und fruchtbar und weist gute Fleischleistungsei-
genschaften auf. 

Leistungen:  Ziegen Böcke 
 Widerristhöhe 80 - 100 cm ca. 110 cm 
 Gewicht 70 - 80 kg ca. 100 kg 
 Milchleistung 

(240-Tage-Laktation) 
40 kg Fett + Eiweiß, ca. 700 - 800 kg Milch,  
4,0 bis 5,0 % Fett, 3,0 bis 4,0 % Eiweiß 
Bei entsprechender Haltung und Fütterung sind höhere 
Milchleistungen möglich. 

 Fleischleistung Jungböcke erreichen 200 g tägliche Zunahmen, 
Einzeltiere erreichen auch weit höhere Zunahmen. 

 Landschaftspflege-
leistung 

Eignung für die Landschaftspflege 

 Fruchtbarkeit 2,0 geborene Ziegenlämmer je Lammung 
 

  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung einer großrahmigen, fruchtbaren, widerstandsfähigen und langlebigen 
Ziege im Zweinutzungstyp mit ausgeprägter Wirtschaftlichkeit auf Grund ihrer 
Milch- (sehr hohe Fett- und Eiweißprozente) und Fleischleistung sowie Eignung 
zur Landschaftspflege. Der Rücken sollte möglichst straff sein, mit breit  
angelegtem, nicht zu stark abfallendem Becken. Das Fundament soll trocken und 
nicht zu fein, die Beinstellung korrekt sein. Gefordert wird ein gleich-mäßiges, 
geräumiges, drüsiges und fest angesetztes Euter, das weit nach vorn und im 
Schenkelbereich hinauf reicht. Die gleichermaßen für das Hand- und Maschinen-
melken gut geeigneten, leicht melkenden Striche sollen mittig unter den Hälften 
angesetzt, senkrecht nach unten weisen, mittellang, gleichförmig und klar abge-
setzt sein. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Anglo-Nubier Ziege. Zum 28. August 2018 sind 25 Böcke und  
65 Mutterziegen in 7 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (BDZ-Zuchtleitersitzungen). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Ziegenlämmer innerhalb einer Woche 
unverwechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbe-
stimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten 
die Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Bemuskelung = B, Rahmen = R, Form = F, Euter = Eu,  

Strichstellung = St), 
- Fruchtbarkeit, 
- Milchleistung und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung, 
- Punkt 12.3. Milchleistungsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung 

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

B/R/F mind. 6/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

B/R/F mind. 6/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse 

B/R/F mind. 6/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

B/R/F mind. 6/6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Männliche und weibliche Tiere,  
deren Mutter und Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und 
beide Großväter in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des 
SZVBB oder einem anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, wer-
den in die Hauptabteilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von die-
sen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der innerbetrieblichen Selektions-
entscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im Zuchtbuch 
die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchprogramm Ovi-
Cap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfehlungen zum Einsatz potenti-
eller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Derzeit sind keine Erbfehler bekannt.  

Der Hornstatus ist eine genetische Besonderheit. Erfasst werden hornlose und 
gehörnte Tiere.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  



 

 

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Barbados Blackbelly 
  

  
 Foto: ST  Foto: ST 
  

 
Rassename: Barbados Blackbelly 

Abkürzung: BBB 

Rassecode: 88 

Rassengruppe: Landschafe 

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: Barbados 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Die Rasse Barbados Blackbelly stammt ursprünglich von der Inselgruppe  
Barbados, wo Einkreuzungen von europäischen Schafrassen in Schafe west- 
afrikanischen Ursprungs erfolgten. Es ist ein mittelrahmiges, langschwänziges 
Haarschaf mit guter Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste klimatische  
Verhältnisse. Der Kopf ist schmal und länglich, bei Böcken geramst. Die kleinen 
Ohren werden waagerecht getragen. Tiere der Rasse Barbados Blackbelly sind 
hornlos. Böcke bilden eine ausgeprägte Mähne an Hals, Brust und teilweise der 
Schulter aus. 

Das Haarkleid ist dicht und eng anliegend und wird im Winter durch eine dichte 
Unterwolle, welche im Frühjahr wieder abgestoßen wird, ergänzt. Die rasse- 
typische Fellfarbe ist braunmarkenfarbig. Der Bauch, der Kopf, die Beine und 
manchmal die Halsunterseite zeigen dabei eine schwarze Zeichnung. Es 
kommt aber auch eine Vielzahl andersfarbiger Tiere, von tiefschwarz über gelb-
braun bis weiß und in deren Kombination (Scheckung), vor. Die Brunst ist asai-
sonal. Zwei Lammungen in einem Jahr sind möglich. Ein erneutes Zulassen vor 
dem Absetzen der Lämmer ist möglich. Die erste Zulassung kann im Alter von 6 
Monaten erfolgen. Das Schaf ist genetisch zu Mehrlingsgeburten befähigt und 
in der Lage, mehrere Lämmer aufzuziehen. 

Leistungen:  Körper- 
gewicht  

(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 60 - 70   66 - 76  
 Jährlingsböcke 40 - 60   64 - 66  
 Mutterschafe 40 - 65  170 - 230 63 - 64  

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 150 - 200 g, 
das handelsübliche Mastendgewicht bei rund 30 bis 40 kg.  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines anspruchslosen, widerstandsfähigen Haarschafes, welches 
über einen ausreichend großen Rahmen und Körper mit entsprechend guter  
Bemuskelung verfügt. Korrektes Fundament und harte Klauen sind eine  
zwingende Voraussetzung. Die Fellfärbung muss mit verzeichnet sein.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungsmäßi-
gen Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur 
Verbesserung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des 
Zuchtbuches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tie-
re der Rasse Barbados Blackbelly. Zum 28. August 2018 sind 9 Bock und 45 
Mutterschafe in 4 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse  
oder Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern ge-
mäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeich-
nungen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den 
SZVBB, erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der 
Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Siche-
rung der Abstammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Abhaarverhalten = W, Bemuskelung = B,  

Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zucht-
buch festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klas-
sen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und B 
und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Ein-
tragung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der 
Leistung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt- 
abteilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung  
eines Zuchtbuches  
derselben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung  
eines Zuchtbuches  
derselben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung  
eines Zuchtbuches  
derselben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung  
eines Zuchtbuches  
derselben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen 
eingetragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Männliche und weibliche Tiere, de-
ren Mutter und Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und 
beide Großväter in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des 
SZVBB oder einem anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, wer-
den in die Hauptabteilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von 
diesen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstam-
mung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der innerbetrieblichen Se-
lektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im 
Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuch-
programm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfehlungen zum 
Einsatz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine 
genetische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist 
die Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopa-
thien (Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die 
Herdbuchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten 
und Erbfehler. 



 

 

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch 
den Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle bekann-
ten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Braunes Bergschaf 
  

Foto: BY Foto: BY 
 
Rassename: Braunes Bergschaf 

Abkürzung: BBS 

Rassecode: 37 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: einheimisch 

Äquirassen: Schwarzbraunes Bergschaf, Farbschlag braun (Südtirol);  

 Engadiner Fuchsschaf (Schweiz) 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Braune Bergschaf in seiner heutigen Form geht auf das Zaupel- bzw. Stein-
schaf sowie das norditalienische Bergamaskerschaf zurück. In den 1930er Jah-
ren wurden alle Schläge zusammengefasst und es wurde offiziell nur noch das 
Weiße Bergschaf im Ostalpenraum gezüchtet. Einzelnen Züchtern ist es zu ver-
danken, dass die braune Farbe erhalten blieb. Am Tegernsee wurde noch lange 
Jahre eine fürstliche Stammzucht-Herde gehalten. In den 1970er Jahren fanden 
sich mehrere Schafhalter, die mit der Reinzucht dieser seltenen Rasse began-
nen. Als Hauptzuchtgebiete kristallisierten sich damals der Landkreis Miesbach 
sowie Einzelbetriebe in Rosenheim und Garmisch-Partenkirchen  
heraus. 

Das Braune Bergschaf ist ein mittelgroßes bis großes, ganzfarbig braunes Land-
schaf der Alpenregion. Der schmale Kopf ist ramsnasig, hornlos und trägt breite, 
hängende Ohren. 

Das Vlies besteht aus einer cognacfarbenen bis sattbraunen Schlichtwolle in ei-
ner Feinheit von 32 bis 36 µm, die zweimal jährlich geschoren werden sollte. Das 
Brunstverhalten ist ausgeprägt asaisonal. Erstzulassung ist mit 8 Monaten mög-
lich. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 85 - 110 6,0 - 8,0  80 - 85  
 Jährlingsböcke 70 - 80 5,0 - 6,0    
 Mutterschafe 70 - 80 4,0 - 6,0 180 - 200 72 - 80  
 Jährlingsschafe 50 - 60 4,0 - 5,0    

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 250 - 300 g, 
das handelsübliche Mastendgewicht bei rund 42 kg.  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines an raue Hochgebirgsbedingungen angepassten, frühreifen Scha-
fes mit hoher Fruchtbarkeit, Langlebigkeit und besten Muttereigenschaften. Un-
erwünscht sind kleine, bewegliche Hornansätze, Schlundhälse, mehr als zwei 
Zitzenanlagen und Stichelhaare. Zuchtausschließend sind feste Horn-ansätze 
und Hörner sowie weiße Flecken.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Braunes Bergschaf. Zum 28. August 2018 sind 1 Bock und 7 Mutter-
schafe in 1 Zuchtbetrieb eingetragen. Es besteht eine bundesweite Zuchtkoope-
ration (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Männliche und weibliche Tiere,  
deren Mutter und Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und 
beide Großväter in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des 
SZVBB oder einem anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, wer-
den in die Hauptabteilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von die-
sen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Die Zuchtwertschätzung wird entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 13. Zuchtwertschätzung durchgeführt für 
die Parameter: 

 Reproduktion mit dem Einzelmerkmal Wurfgröße (Anzahl geborene Lämmer 
pro Mutterschaf) 

 Exterieur mit den Einzelmerkmalen Wollqualität, Bemuskelung und Äußere 
Erscheinung 

 Fleischleistung mit den Einzelmerkmalen Tägliche Zunahme, Futterverwer-
tung, Fleischigkeit und Verfettung 

 Mütterlichkeit mit dem Einzelmerkmal Säugeleistung (42-Tagegewicht der 
Lämmer) 

  



 

 

Für jedes Einzelmerkmal wird bei Überschreiten der geforderten Mindestsicher-
heit ein Zuchtwert ausgewiesen. Aus den einzelnen Zuchtwerten wird ein  
Gesamtzuchtwert mit folgender Gewichtung (in %) gebildet: 

 Reproduktion 
 Wollqualität 
 Bemuskelung 
 Äußere Erscheinung 
 Tägliche Zunahme 

20,0 
5,0 

15,0 
25,0 
15,0 

 Futterverwertung 
 Fleischigkeit 
 Verfettung 
 Mütterlichkeit 

0,0 
0,0 
0,0 

20,0 

Die aktuellen Ergebnisse der Zuchtwertschätzung werden im Zuchtbuch fest-ge-
halten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung dienen der inner-
betrieblichen Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. 
Dazu können im Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet 
das Herdbuchprogramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfeh-
lungen zum Einsatz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herd-
buchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten und 
Erbfehler. Böcke der PrP Genotypklassen G4 und G5 sind laut TSE-Resistenz-
zucht-Verordnung vom 17.10.2005 von der Zucht auszuschließen.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Braunes Haarschaf 
  

Foto: NW Foto: NW 
 
Rassename: Braunes Haarschaf 

Abkürzung: BHS 

Rassecode: 85 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: einheimisch 

Äquirassen: keine  

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Braune Haarschaf entstand in den ersten 2 Jahrzehnten des 21. Jahrhun-
derts im Rahmen eines Zuchtversuches unter dem Namen Nolana aus einer 
Kombinationskreuzung verschiedener Woll- und Haarschafrassen mit dem Ziel, 
ein hornloses Haarschaf mit natürlichem Fellwechsel zu züchten, welches nicht 
geschoren werden muss. Im Verlauf des Zuchtversuches bildeten sich 2 Zucht-
richtungen heraus, der Landschaftyp und der Fleischschaftyp. Die Rasse  
Braunes Haarschaf führt die Zucht der Zuchtrichtung Landschaftyp fort.  

Braune Haarschafe sind mittelrahmige Schafe mit schmalem Kopf und seitlich 
angesetzten Ohren. 

Die Grundfarbe des Haarkleids ist braun bis rotblond. Kopf, Bauch und Beine 
können sowohl heller als auch dunkler sein. Böcke dürfen einen Sattelfleck  
tragen und besitzen oft eine Mähne an Kopf und Hals.  

Braune Haarschafe sind hornlos, Hornansatz wird toleriert, aber im Zuchtbuch 
vermerkt (ha). 

Das Brunstverhalten Brauner Haarschafe ist in der Regel asaisonal. Die  
Ablammungen sind leicht, die Muttereigenschaften sind gut. Die Erstzulassung 
ist mit dem Erreichen von 2/3 des Lebendgewichtes eines ausgewachsenen Mut-
terschafes möglich.  

Braune Haarschafe sind robust und für jede Haltungsform geeignet. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke   85 - 110   75 - 80  
 Jährlingsböcke 60 - 85     
 Lammböcke (6 Mo.) 45 - 65     
 Mutterschafe 60 - 80  170 - 200 65 - 75  
 Zuchtlämmer (8 Mo.) 40 - 55     



 

 

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 250 - 300 g, die 
Schlachtausbeute beträgt bei einem handelsüblichen Mastendgewicht von 42 kg 
ca. 45 - 50 %. 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines mittelgroßen, braunen, hornlosen Landschafes, welches im Früh-
jahr die Winterwolle vollständig abwirft. Langer, gerader Rücken bei ausreichen-
der Rumpfbreite und Rumpftiefe. Kopf mit gerader Profillinie, der Hals ist mittel-
lang und kräftig, aber nicht gedrungen.   

 Das Braune Haarschaf wird bereits mit einem dichten Haarkleid geboren, es trägt 
im Sommer ein Kurzhaarkleid, die sich im Herbst bildende Unterwolle soll von 
Grannenhaaren bedeckt sein.  

 Das Fundament weist eine korrekte Stellung auf und soll trocken und aus-rei-
chend stark sein, um eine gute Marschfähigkeit zu gewährleisten. Der Schwanz 
ist kurz bis mittellang und sollte maximal bis zum Sprunggelenk  
reichen.  

 Folgende Eigenschaften werden zwar toleriert, sind aber unerwünscht und führen 
zu einer Abwertung in der Note der „Äußeren Erscheinung“: 

- leichte Abweichungen von der Grundfarbe braun, wie z.B. ein klei-
ner weißer Stirn- oder Kopffleck und auch eine weiße Schwanz-
spitze, 

- Hornansatz, 
- zu langer Schwanz und 
- erforderliche Schur. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden, in Ausnahmefällen zur Vermeidung von  
Inzucht auf Antrag auch männliche Tiere. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Braunes Haarschaf. Zum 28. August 2018 sind 8 Böcke und  
205 Mutterschafe in 2 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

  



 

 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Männliche und weibliche Tiere,  
deren Mutter und Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und 
beide Großväter in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des 
SZVBB oder einem anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, wer-
den in die Hauptabteilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von die-
sen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

  



 

 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der innerbetrieblichen Selektions-
entscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im Zuchtbuch 
die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchprogramm Ovi-
Cap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfehlungen zum Einsatz potenti-
eller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herd-
buchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten und 
Erbfehler.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



Zuchtprogramm Blauköpfiges Fleischschaf 
  

 Foto: BY  Foto: BY 
 
Rassename: Blauköpfiges Fleischschaf 

Abkürzung: BKF 

Rassecode: 09 

Rassengruppe: Fleischschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: Frankreich 

Äquirassen: Bleu du Maine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Ursprungsgebiet des Blauköpfigen Fleischschafes liegt im Westen Frank-
reichs in den Departements Maine et Loire, Mayenne und Sarthe. Seit Anfang 
der 1970er Jahre wurden Zuchtschafe der Rasse Bleu du Maine nach Deutsch-
land importiert und in Blauköpfige Fleischschafe umbenannt. Seit dieser Zeit wird 
die Rasse in Deutschland züchterisch bearbeitet.  

Das Blauköpfige Fleischschaf ist ein mittelgroßes, hornloses Fleischschaf, das 
besonders für die Koppelhaltung auf ertragreichen Grünlandstandorten  
geeignet ist. Der Kopf bis hinter die Ohren und die recht feinen Extremitäten sind 
unbewollt. Die Farbe des Kopfes und der Beine ist schiefer- bis dunkelblau. Die 
Schleimhäute sind ebenfalls dunkelblau. Der Kopf mit hervorstechend großen 
Augen wirkt breit und flach; das Maul allerdings eher schmal. Die Cross-bred-
Wolle (33 - 35 µm) ist weiß. Das Schaf zeigt einen saisonalen Brunstzyklus.  Eine 
Erstzulassung ist im Alter von 7 - 9 Monaten bei einem Körpergewicht von über 
50 kg möglich. Die Muttertiere sind frühreif, besitzen eine hohe Milch-leistung und 
gute Muttereigenschaften, um die Aufzucht der häufig geborenen Mehrlinge si-
cherzustellen. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 110 - 130 5,0 - 7,0  75 - 80 90 - 95 
 Jährlingsböcke   90 - 110 5,0 - 7,0    
 Lammböcke (6 Mo.) 55 - 60      
 Mutterschafe 70 - 90 4,0 - 4,5 180 - 220 70 - 75 80 - 90 
 Zuchtlämmer (6 Mo.) 45 - 55     

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 400 - 500 g, die 
Schlachtausbeute beträgt bei einem handelsüblichen Mastendgewicht von 42 kg 
47 bis 49 %. 



Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines mittelgroßen Fleischschafes mit edlem, ausdrucksvollem  
schiefer- bis dunkelblauem, unbewolltem Kopf mit leicht gebogenem Profil. Der 
Hals ist mittellang und kräftig, aber nicht gedrungen. Angestrebt werden musku-
löse Schultern, eine breite, tiefe Brust, ein langer und breiter, gerader Rücken, 
ein sehr langes und breites Becken, eine volle Rippe, gute Flankentiefe und bei 
Muttertieren ein breit angesetztes Euter. Die Beine sollen wie der Kopf schiefer- 
bis dunkelblau, unbewollt sowie sehr fein sein. Erwünscht ist eine weiße Wolle 
bei ausgeglichenem Sortiment im geschlossenen Stapel.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Blauköpfiges Fleischschaf. Zum 28. August 2018 sind 0 Böcke und  
2 Mutterschafe in 1 Zuchtbetrieb eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Fleischschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung 

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mutter und 
Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder einem 
anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Haupt-ab-
teilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weiblichen Tie-
ren und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der innerbetrieblichen Selektions-
entscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im Zuchtbuch 
die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchprogramm Ovi-
Cap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfehlungen zum Einsatz potenti-
eller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herd-
buchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten und 
Erbfehler. Böcke der PrP Genotypklassen G4 und G5 sind laut  
TSE-Resistenzzucht-Verordnung vom 17.10.2005 von der Zucht auszuschlie-
ßen.  



Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Bentheimer Landschaf 
  

Foto: BY Foto: WE 
 
Rassename: Bentheimer Landschaf 

Abkürzung: BLS 

Rassecode: 33 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: einheimisch 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Die Rasse Bentheimer Landschaf ist aus der Kreuzung von schlichtwolligem 
Marschschaf mit Heideschaf entstanden. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet 
ist Niedersachsen und hier die Region Grafschaft Bentheim und Emsland. 

Es ist ein großrahmiges, hochbeiniges Schaf mit schwarzen Zeichen um die  
Augen und mit langen, großen Ohren mit meist dunklen Spitzen. Der Kopf ist 
schmal und länglich, unbewollt und besonders bei Böcken geramst. Bentheimer 
Landschafe sind hornlos. Neben der schwarzen Zeichnung ist vor allem der 
lange, bewollte Schwanz, der beinahe die Erde berührt, kennzeichnend für diese 
Rasse. 

Die schlichte Wolle des Bentheimer Landschafes ist rein weiß, hat eine Feinheit 
von 37 bis 38 µm. Bei den Böcken ist eine Mähnenbildung möglich. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 85 - 105 4,0 - 5,0  75 - 80  
 Jährlingsböcke 60 - 85     
 Mutterschafe 60 - 85 3,0 - 4,0 130 - 180 68 - 75  
 Jährlingsschafe 45 - 65     

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 250 - 300 g, 
das handelsübliche Lebendgewicht bei rund 38 - 40 kg.  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines anspruchslosen, marschfähigen und widerstandsfähigen Land-
schafes. Eine verlängerte Brunstsaison ist bei den Bentheimer Landschafen stark 
ausgeprägt. Eine Erstzulassung ab sieben Monaten ist möglich.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungsmäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Ver-
besserung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zucht-
buches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Bentheimer Landschaf. Zum 28. August 2018 sind 61 Böcke und  
445 Mutterschafe in 3 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse  
oder Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der 
Grundsätze der Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnungen im Zuchtbetrieb  
sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, erfasst. Eine Überprü-
fung der Abstammung erfolgt entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 8. Sicherung der Abstammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Ein-
tragung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der  
Leistung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt- 
abteilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse.  

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse.  

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse.  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilung ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mütter und 
Großmütter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Väter und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder einem 
anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Hauptabtei-
lung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weiblichen Tieren 
und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Die Zuchtwertschätzung wird entsprechend Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 13. Zuchtwertschätzung durchgeführt für die Parameter: 

 Reproduktion mit dem Einzelmerkmal Wurfgröße (Anzahl geborene Lämmer 
pro Mutterschaf) 

 Exterieur mit den Einzelmerkmalen Wollqualität, Bemuskelung und Äußere 
Erscheinung 

 Fleischleistung mit dem Einzelmerkmalen Tägliche Zunahme, Futterverwer-
tung, Fleischigkeit und Verfettung 

 Mütterlichkeit mit dem Einzelmerkmal Säugeleistung (42-Tagegewicht der 
Lämmer) 

  



 

 

Für jedes Einzelmerkmal wird bei Überschreiten der geforderten Mindestsicher-
heit ein Zuchtwert ausgewiesen. Aus den einzelnen Zuchtwerten wird ein Ge-
samtzuchtwert mit folgender Gewichtung (in %) gebildet: 

 Reproduktion 
 Wollqualität 
 Bemuskelung 
 Äußere Erscheinung 
 Tägliche Zunahme 

20,0 
10,0 
20,0 
25,0 
25,0 

 Futterverwertung 
 Fleischigkeit 
 Verfettung 
 Mütterlichkeit 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Die aktuellen Ergebnisse der Zuchtwertschätzung werden im Zuchtbuch festge-
halten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

Selektion:  Die Selektion der Tiere und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches 
erfolgt entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der  
Abstammung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung 
dienen der innerbetrieblichen Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es 
zu erhalten. Dazu können im Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfs-
mittel bietet das Herdbuchprogramm OviCap Inzuchtberechnungen und  
Anpaarungsempfehlungen zum Einsatz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie). Böcke der PrP Genotypklasse G4 und G5 sind laut  
TSE-Resistenzzucht-Verordnung vom 17.10.2005 von der Zucht auszuschlie-
ßen.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle bekannten  
Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, Künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Brillenschaf 
  

Foto: BY Foto: BY 
 
Rassename: Brillenschaf 

Abkürzung: BRI 

Rassecode: 40 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: einheimisch 

Äquirassen: Kärntner Brillenschaf (Österreich), Villnöser Schaf (Italien) 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Die Ursprünge des Brillenschafes reichen zurück bis in das 18. Jahrhundert, als 
Paduaner- und Bergamaskerschafe aus Norditalien in das in Kärnten und  
Slowenien bodenständige Steinschaf eingekreuzt wurden. Typisch für das Kärnt-
ner- oder Seeländerschaf waren ebenso wie beim Paduanerschaf die schwarzen 
Farbzeichnungen, die als Brillenzeichnung um die Augen und als schwarze Oh-
renspitzen bei einem Teil der Tiere vorkam. Der Schwerpunkt der Zucht in 
Deutschland lag im südöstlichen Teil von Oberbayern, im Altlandkreis Laufen 
(heute Berchtesgadener Land). Durch die Vereinheitlichung der Zuchtziele aller 
Bergschafrassen im Ostalpenraum wurde das Brillenschaf ab den 1930er Jahren 
systematisch zurückgedrängt. Ein Restbestand von rund 250 Tieren konnte sich 
bei Laufen erhalten. Seit 1990 ist das Brillenschaf in Bayern wieder als eigen-
ständige Rasse anerkannt.  

Der lange, schmale, unbewollte Kopf ist hornlos, ramsnasig und trägt breite, hän-
gende Ohren. Die typische Pigmentierung (Brille) soll das Auge gleichmäßig um-
geben und kann zur Nase hin verschoben auftreten. Die unteren ein bis zwei 
Drittel der Ohren sind schwarz pigmentiert. An der Unterlippe und am Kinn sind 
geschlossene Pigmentflecken ebenfalls möglich.  

Das großrahmige Schaf hat ein weißes, gut scheitelbares Vlies mit einer lang 
abgewachsenen Schlichtwolle in einer Faserstärke von 29 bis 33 Mikron. Typisch 
ist der seidige Glanz der Wolle. 

Die Brunst ist asaisonal und eine Erstzulassung ist im Alter von 8 bis 10 Monaten 
möglich. 

 

 

 



 

 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 80 - 100 4,0 - 6,0  75 - 80  
 Jährlingsböcke 50 - 65 3,5 - 5,0    
 Mutterschafe 65 - 75 3,0 - 5,0 150 - 180 72 - 76  
 Jährlingsschafe 50 - 60 3,0 - 3,5    

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 230 - 280 g, 
das handelsübliche Mastendgewicht bei rund 40 - 42 kg. 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines anpassungsfähigen, anspruchslosen Schafes für die Gebirgsre-
gion, das sich besonders durch Frühreife, Langlebigkeit und Anpassung für nie-
derschlagsreiche Gebiete eignet. 

 Unerwünscht sind hellbraune Zeichnungen, kleine, bewegliche Hornansätze, 
Schlundhälse, mehr als zwei Zitzenanlagen und Stichelhaare (tote Haare). Zucht-
ausschließend sind feste Hornansätze und Hörner und deutliche schwarze Pig-
mente im Vliesbereich.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Brillenschaf. Zum 28. August 2018 sind 5 Böcke und  
20 Mutterschafe in 3 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der 
Grundsätze der Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnungen im Zuchtbetrieb  
sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, erfasst. Eine Überprü-
fung der Abstammung erfolgt entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 8. Sicherung der Abstammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse.  

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse.  

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse.  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Männliche und weibliche Tiere,  
deren Mütter und Großmütter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Väter und 
beide Großväter in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des 
SZVBB oder einem anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, wer-
den in die Hauptabteilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von die-
sen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Die Zuchtwertschätzung wird entsprechend Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 13. Zuchtwertschätzung durchgeführt für die Parameter: 

 Reproduktion mit dem Einzelmerkmal Wurfgröße (Anzahl geborene Lämmer 
pro Mutterschaf) 

 Exterieur mit den Einzelmerkmalen Wollqualität, Bemuskelung und Äußere 
Erscheinung 

 Fleischleistung mit dem Einzelmerkmalen Tägliche Zunahme, Futterverwer-
tung, Fleischigkeit und Verfettung 

 Mütterlichkeit mit dem Einzelmerkmal Säugeleistung (42-Tagegewicht der 
Lämmer) 

  



 

 

Für jedes Einzelmerkmal wird bei Überschreiten der geforderten Mindestsicher-
heit ein Zuchtwert ausgewiesen. Aus den einzelnen Zuchtwerten wird ein Ge-
samtzuchtwert mit folgender Gewichtung (in %) gebildet: 

 Reproduktion 
 Wollqualität 
 Bemuskelung 
 Äußere Erscheinung 
 Tägliche Zunahme 

20,0 
5,0 

15,0 
25,0 
15,0 

 Futterverwertung 
 Fleischigkeit 
 Verfettung 
 Mütterlichkeit 

0,0 
0,0 
0,0 

20,0 

Die aktuellen Ergebnisse der Zuchtwertschätzung werden im Zuchtbuch festge-
halten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

Selektion:  Die Selektion der Tiere und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zucht-buches 
erfolgt entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Ab-
stammung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung die-
nen der innerbetrieblichen Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu 
erhalten. Dazu können im Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmit-
tel bietet das Herdbuchprogramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaa-
rungsempfehlungen zum Einsatz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie). Böcke der PrP Genotypklasse G4 und G5 sind laut  
TSE-Resistenzzucht-Verordnung vom 17.10.2005 von der Zucht auszuschlie-
ßen.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, Künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Bulgarische Schraubenhörnige 
Langhaarziege 

  

Foto: BY Foto: SN 
 
Rassename: Bulgarische Schraubenhörnige Langhaarziege 

Abkürzung: BSL 

Rassecode: BL 

Rassengruppe: Erhaltungsrasse  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: Bulgarien 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Die Rasse stammt ursprünglich aus Bulgarien und geht auf den dort nur noch 
vereinzelt anzutreffenden alten Landschlag zurück. Im Jahre 1968 wurde eine 
Zuchtgruppe in den Erfurter Zoopark eingeführt, auf welche die heute in Deutsch-
land gehaltenen Tiere zurückgehen. 

Die Bulgarische Schraubenhörnige Langhaarziege ist eine mittelrahmige Ziege 
mit langem, bis zu den Sprunggelenken reichendem Haarkleid. Männliche Tiere 
tragen imposante, weit ausladende und korkenzieherartig zur Seite reichende 
Hörner. Die Hörner der weiblichen Tiere sind bei gleicher Form etwas kleiner, 
wobei sichelförmig nach hinten gebogene Hörner vorkommen können. Die Fell-
farbe hat eine große Variationsbreite und reicht von ganzfarbig schwarz über 
braun bis grauweiß sowie gescheckt in diesen Farben. 

Leistungen:  Ziegen Böcke 
 Widerristhöhe 65 - 75 cm 70 - 80 cm 
 Gewicht 45 - 50 kg 60 - 70 kg 

 

Bulgarische Schraubenhörnige Langhaarziegen werden als Fleischziegen  
genutzt. Da die Rasse in ihren Ursprungsgebieten auch zur Milch- und  
Wollgewinnung gehalten wird und um diese Nutzungsrichtung nicht völlig zu ver-
drängen, wird die Berücksichtigung von Milch- sowie Wollleistung  
und -ausgeglichenheit bei der Selektion empfohlen. 

  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung einer mittelrahmigen, robusten und widerstandsfähigen Ziege mit guter 
Mastleistung unter extensiven Haltungsbedingungen. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Bulgarische Schraubenhörnige Langhaarziege. Zum 28. August 2018 
sind  Bock und 2 Mutterziegen in 2 Zuchtbetrieb eingetragen. Es besteht eine 
bundesweite Zuchtkooperation (BDZ-Zuchtleitersitzungen). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Ziegenlämmer innerhalb einer Woche 
unverwechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Grundsätze der Herdbuch-
zucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die Vorschriften der Vieh-
VerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der 
Grundsätze der Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnungen im Zuchtbetrieb  
sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, erfasst. Eine Überprü-
fung der Abstammung erfolgt entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 8. Sicherung der Abstammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Rahmen = R, Form = F) und 
- Fruchtbarkeit 

entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung und  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung 

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

R/F mind. 6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

R/F mind. 6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

 VB D Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen eingetragen 
sind, verbleiben dort zeitlebens. Tiere, deren Eltern und Großeltern mindestens 
im Vorbuch derselben Rasse des SZVBB oder einem anderen anerkannten  
Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Hauptabteilung eingetragen. 
Nachkommen der 1. Generation von diesen Tieren sind in die Hauptabteilung 
einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion der Tiere und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches 
erfolgt entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Ab-
stammung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der inner-betrieblichen 
Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im 
Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchpro-
gramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungs-empfehlungen zum Ein-
satz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Derzeit sind keine Erbfehler und genetischen Besonderheiten bekannt.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, Künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 



 

 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Burenziege 
  

  
Foto: SN Foto: SN 

 
Rassename: Burenziege 

Abkürzung: BUZ 

Rassecode: BU 

Rassengruppe: Fleischziege  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: Südafrika 

Äquirassen: Kalahari Red 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Die Burenziege wurde 1930 in Südafrika aus vorhandenen Ziegenschlägen her-
aus gezüchtet. Hierbei kreuzte man auch Ziegenrassen aus Botswana und Na-
mibia ein. 1959 wurde die "Goat Breeder´s Association" in Eastern Cape in Süd-
afrika gegründet. Hiermit begann eine starke, kontinuierliche Selektion der Bu-
renziege bis zum heutigen Typ hin. 

Nach Deutschland kam die Burenziege im Rahmen der Verdrängungskreuzung 
zum Aufbau der Fleischziegenzucht. Die ersten Tiere kamen über die Universität 
Gießen und 1978/1979 über den Zoo "Wilhelma" nach Deutschland. Später wur-
den Sperma und auch Embryonen importiert. 

Die Burenziege ist eine mittelrahmige, gehörnte Fleischziege, mit langem Rumpf, 
breiten und gut bemuskelten Körperpartien, ausgeprägter Rippenwölbung und 
guter Keule. Sie ist kurzhaarig, hat eine weiße Grundfarbe, einen rotbraun bis 
hellbraun gezeichneten Kopf, dessen Zeichnung bis zum Hals und Brustbereich 
reichen kann. Ein einfarbig rotbrauner Farbschlag ist auch zugelassen. Die Hör-
ner beider Geschlechter sollten nicht zu flach gestellt sein, um den Hautkontakt 
insbesondere bei Böcken zu vermeiden. Der Kopf der Burenziege sollte eine kon-
vexe Form aufweisen mit leichter Ramsnase. Da diese bei älteren Tieren ausge-
prägter wird, kann es zu einem Überbiss kommen.  

Die Burenziege ist asaisonal. Bei gutem Management sind drei Ablammungen in 
zwei Jahren möglich. Es ist eine mittelrahmige, tiefe Ziege, die für die Fleischpro-
duktion besonders geeignet ist, wobei die Lämmer sehr frohwüchsig sind und 
eine gute Bemuskelung an Keule, Rücken und Schulter entwickeln. Bezogen auf 
die Körperhöhe ist bei Jungziegen eine Rumpftiefe von 50%, bei älteren Ziegen 
von 60% optimal. Die Ziege zeigt ein ruhiges Temperament bei guter Mutterei-
genschaft, einschließlich hoher Milchleistung am Anfang der Säugeperiode. 
Beste Eignung für die Landschaftspflege. 

  



 

 

Leistungen:  Ziegen Böcke 
 Widerristhöhe  65 - 80 cm 80 - 95 cm 
 Gewicht 70 - 85 kg  90 - 120 kg 
 Fleischleistung 200 - 250 g tägliche Zunahmen, 

Einzeltiere erreichen auch weit höhere Zunahmen. 
 Fruchtbarkeit 1,8 bis 2,0 geborene Ziegenlämmer pro Lammung, 

Drillingsgeburten kommen häufiger vor. 
 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung einer voll bemuskelten, kräftigen, breiten und tiefen Ziege mit langem 
Rücken und breitem, nicht zu stark abfallendem Becken sowie einer korrekten 
Beinstellung mit fester, nicht zu langer Fesselung. Angestrebt wird eine gute Aus-
bildung des Euters mit 2 Strichen, die nicht zu dick sind. 4 getrennte Striche sind 
tolerierbar, führen aber bei Ziegen und Böcken zu einem Abzug von einem Punkt 
in der Formnote. Verwachsene Striche führen zu einem Zuchtausschluss. Ange-
strebt werden Tiere, die auch bei extensiver Haltung gute Zunahmen aufweisen.  

 Eine weiße geschlossene Blesse ist wünschenswert. Unerwünscht sind eine bis 
in den Nacken durchgehende Blesse sowie weiße Ohren. Pigmentflecken am 
Körper werden bis zu einer Größe von 10 cm Durchmesser toleriert, größere Fle-
cken führen zu einem Abzug in der Formnote. Geknickte, längsgefaltete  
oder verdrehte Ohren führen zum Zuchtausschluss. Ein Überbiss bis zu 5 mm 
bei einem ausgewachsenen Tier ist tolerierbar. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Burenziege. Zum 28. August 2018 sind 6 Böcke und 28 Mutterziegen 
in 5 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite Zuchtkooperation 
(BDZ-Zuchtleitersitzungen). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Ziegenlämmer innerhalb einer Woche 
unverwechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbe-
stimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten 
die Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

  



 

 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Bemuskelung = B, Rahmen = R, Form = F), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

B/R/F mind. 6/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

B/R/F mind. 6/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse 

B/R/F mind. 6/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

B/R/F mind. 6/6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Männliche und weibliche Tiere,  
deren Mutter und Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und 
beide Großväter in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des 
SZVBB oder einem anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, wer-
den in die Hauptabteilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von die-
sen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

  



 

 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der innerbetrieblichen Selektions-
entscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im Zuchtbuch 
die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchprogramm Ovi-
Cap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfehlungen zum Einsatz potenti-
eller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Derzeit sind keine Erbfehler und genetischen Besonderheiten bekannt.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 



 

 

Zuchtprogramm Charollais 
  

 Foto: BY  Foto: BY 
 
Rassename: Charollais 

Abkürzung: CHA 

Rassecode: 11 

Rassengruppe: Fleischschafe  

Gefährdung: nicht gefährdet 

Herkunft: Frankreich 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Die Rasse entstand Anfang des 19. Jahrhunderts in den Departements Charol-
lais, Morvan und Nivernais aus der Schafspopulation "Morvandelle" in Mittel-
frankreich. Durch Einkreuzung englischer Dishley-Schafe entstand der heutige 
Fleischtyp. 

Das Charollais ist ein mittelgroßes Fleischschaf. Der Kopf ist unbewollt, von 
Oberhaaren frei und erscheint rosa oder grau, Pigmentflecken können vorkom-
men. Die Stirn ist breit, die Ohren sind fein, lang und beweglich und von gleicher 
Farbe wie der Kopf. Der Körper ist lang mit stark ausgeprägter Rückenmuskula-
tur. Die Brust ist breit und tief. Die Gliedmaßen sind bis zu den Vorderfuß-/Hin-
terfußwurzelgelenken bewollt und ähnlich pigmentiert wie der Kopf, aber nicht zu 
dunkel. Weiße kurze Wolle mit einer Feinheit von 26 - 29 µm. Stark saisonaler 
Brunstzyklus, Erstzulassung im ersten Lebensjahr möglich, bei Lebendmassen 
über 55 kg. Sehr geringer Schwergeburtenanteil, hohe Säugeleistung. Typisches 
Koppelschaf für Standorte mit mittlerer bis hoher Ertragsfähigkeit. Da die Lämmer 
mit sehr kurzer Wolle geboren werden, sollte vor allem bei Lammungen im zeiti-
gen Frühjahr Witterungsschutz in dieser Zeit vorhanden sein. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 110 - 140   65 - 75 80 - 90 
 Jährlingsböcke   90 - 120     
 Lammböcke (6 Mo.) 60 - 70     
 Mutterschafe   80 - 110  180 - 200 60 - 70 75 - 85 
 Zuchtlämmer (6 Mo.) 50 - 60     

 



 

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 400 - 450 g, die 
Schlachtausbeute liegt bei einem handelsüblichen Mastendgewicht von  
42 kg über 50 %. 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines sehr frühreifen, vor allem fruchtbaren und frohwüchsigen  
Schafes mit hervorragender Fleischqualität und Schlachtausbeute bei geringer 
Verfettung. Die ausgeprägten Innen- und Außenkeulen sollten nicht zu kurz sein. 
Die Gliedmaßen sollten nicht zu lang und nicht zu dunkel pigmentiert sein. Die 
Wolle sollte frei von pigmentierten Wollhaaren sein, Feinheit 26 - 29 µm.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Charollais. Zum 28. August 2018 sind 3 Bock und 35 Mutterschafe in 
2 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite Zuchtkooperation 
(VDL-Fachausschuss Fleischschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern gemäß 
ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mutter und 
Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder einem 
anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Haupt-ab-
teilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weiblichen Tie-
ren und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung einzu-tragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der innerbetrieblichen Selektions-
entscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im Zuchtbuch 
die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchprogramm Ovi-
Cap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfehlungen zum Einsatz potenti-
eller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herd-
buchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten und 
Erbfehler. 

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle bekannten Un-
tersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 



 

 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Coburger Fuchsschaf 
  

Foto: BY Foto: BY 
 
Rassename: Coburger Fuchsschaf 

Abkürzung: COF 

Rassecode: 35 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: einheimisch 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Coburger Fuchsschaf entstand aus alten Landschafschlägen, die ursprüng-
lich in vielen Mittelgebirgsregionen beheimatet und unter verschiedenen Bezeich-
nungen bekannt waren (z.B. Eifeler und Hunsrücker Rotköpfe, Westerwälder, 
Eisfelder und Oberpfälzer Füchse, Coburger Fuchsschafe). Als Coburger Fuchs-
schaf wurden diese Fuchsschaftypen 1966 von der DLG als Rasse anerkannt.  

Das Coburger Fuchsschaf ist ein mittelgroßes, edles Schaf, mit hornlosem, 
schmalem Kopf, der bis hinter die Ohren unbewollt ist, von goldgelber bis rot-
brauner Farbe. Eine leichte Ramsnase ist möglich. 

Die Beine sind fein- bis mittelknochig, unbewollt und von gleicher Farbe wie der 
Kopf. Das Fundament ist trocken mit festen Fesseln. Das Schaf hat eine über-
wiegend langabwachsende Schlichtwolle mit einer Feinheit von 33 - 36 µm. 

Das Vlies der Lämmer ist rotbraun und hellt mit zunehmendem Alter auf. Das 
Vlies der erwachsenen Tiere hat einen deutlichen Glanz, der Farbton erstreckt 
sich vom hellen Grundton bis zum dunklen Goldton („Goldenes Vlies“). Die  
farbigen Haare liegen in rotbraunen Tönen vor, sie sollen gleichmäßig und nicht 
zu zahlreich im Vlies verteilt sein. Böcke können eine Mähne und Tiere beiderlei 
Geschlechts einen Aalstrich aufweisen. 

Die Coburger Fuchsschafe verfügen über eine lange Brunstsaison. Die Erstzu-
lassung ist im Alter von 12 bis 18 Monaten, zum Teil auch früher, möglich. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke   85 - 105 4,0 - 5,0  75 - 80  
 Jährlingsböcke 60 - 85     
 Mutterschafe 60 - 85 3,0 - 4,0 130 - 180 68 - 75  
 Jährlingsschafe 45 - 65     



 

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 250 - 300 g, 
das handelsübliche Mastendgewicht bei ca. 38 - 40 kg. 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines widerstandsfähigen, genügsamen, pferchfähigen Landschafes 
mit besonderer Eignung zur Koppel- und Hütehaltung in rauen Mittelgebirgs-la-
gen. Erhaltung regionaler Rasseschläge mit ihren typischen Wollen. Wollen mit 
schwarzen Stichelhaaren sind unerwünscht. Tiere mit schwarzen Flecken sind 
von der Zucht auszuschließen.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Coburger Fuchsschaf. Zum 28. August 2018 sind 10 Bock und  
125 Mutterschafe in 4 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung 

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mutter und 
Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder einem 
anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Haupt-ab-
teilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weiblichen Tie-
ren und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Die Zuchtwertschätzung wird entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 13. Zuchtwertschätzung durchgeführt für 
die Parameter: 

 Reproduktion mit dem Einzelmerkmal Wurfgröße (Anzahl geborene Lämmer 
pro Mutterschaf) 

 Exterieur mit den Einzelmerkmalen Wollqualität, Bemuskelung und Äußere 
Erscheinung 

 Fleischleistung mit den Einzelmerkmalen Tägliche Zunahme, Futterverwer-
tung, Fleischigkeit und Verfettung 

 Mütterlichkeit mit dem Einzelmerkmal Säugeleistung (42-Tagegewicht der 
Lämmer) 

  



 

 

Für jedes Einzelmerkmal wird bei Überschreiten der geforderten Mindestsicher-
heit ein Zuchtwert ausgewiesen. Aus den einzelnen Zuchtwerten wird ein  
Gesamtzuchtwert mit folgender Gewichtung (in %) gebildet: 

 Reproduktion 
 Wollqualität 
 Bemuskelung 
 Äußere Erscheinung 
 Tägliche Zunahme 

20,0 
10,0 
20,0 
25,0 
25,0 

 Futterverwertung 
 Fleischigkeit 
 Verfettung 
 Mütterlichkeit 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Die aktuellen Ergebnisse der Zuchtwertschätzung werden im Zuchtbuch festge-
halten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung dienen der inner-
betrieblichen Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. 
Dazu können im Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet 
das Herdbuchprogramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfeh-
lungen zum Einsatz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herd-
buchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten und 
Erbfehler. Böcke der PrP Genotypklassen G4 und G5 sind laut  
TSE-Resistenzzucht-Verordnung vom 17.10.2005 von der Zucht auszu-schlie-
ßen.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Dorperschaf 
  

Foto: BY Foto: BY 
 
Rassename: Dorperschaf 

Abkürzung: DOS 

Rassecode: 86 

Rassengruppe: Fleischschafe  

Gefährdung: nicht gefährdet 

Herkunft: Südafrika 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Dorperschaf ist in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in Südafrika aus 
Kreuzungen der Rassen Dorset Horn und Blackheaded Persian entwickelt  
worden. 

Dorperschafe sind weiß, mit schwarzem Kopf und Hals, oder reinweiß. Schwarze 
Flecken oder weiße Abzeichen werden geduldet. An den unbehaarten Körper-
partien soll die Haut nach Möglichkeit pigmentiert sein. Hautpigmentflecken an 
anderen Körperpartien sind nicht zu beanstanden.  

Es handelt sich beim Dorperschaf um ein mittelgroßes Fleischschaf mit breitem, 
tiefem Rumpf, breiter, vorgeschobener Brust, fester Lendenpartie und ausge-
prägter Bemuskelung. Der lange Rücken darf eine leichte Absenkung hinter der 
Schulter aufweisen. Der Kopf soll ausdrucksvoll sein, mit einem fehlerfreien Ge-
biss. Ein robustes Fundament mit korrekter Beinstellung, fester Fesselung und 
kräftigen Klauen ist neben einem guten Euter und normal ausgebildeten Ge-
schlechtsorganen von maßgeblicher funktionaler Bedeutung. 

Das kurze, leichte, mischwollige Vlies wird im Frühjahr abgeworfen, wenn auch 
nicht immer vollständig. Kopf, Bauch und Gliedmaßen sind unbewollt. In der Re-
gel sind die Schafe hornlos; bei den Böcken sind lose Hornstummel, auch feste 
Hörner, zulässig. Der Brunstzyklus ist asaisonal. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 100 - 120     
 Jährlingsböcke   80 - 100     
 Lammböcke (6 Mo.) 50 - 60     
 Mutterschafe 70 - 80  150   
 Zuchtlämmer (6 Mo.) 50 - 55     

 



 

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 250 - 300 g, die 
Schlachtausbeute beträgt bei einem handelsüblichen Lebendgewicht von  
38 - 42 kg ca. bis 50 - 53 %. 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines Schafes zur wirtschaftlichen Erzeugung von Fleisch, selbst unter 
ungünstigen Bedingungen. Daher stehen bei der Zuchtwahl die  
Leistungseigenschaften im Vordergrund. Formale Gesichtspunkte spielen eine 
untergeordnete Rolle.  

 Das Vlies soll zu Beginn des Sommers abgeworfen werden; allerdings bleibt es 
dem Einzelnen überlassen, ein mehr im Woll- oder mehr im Haarschaftyp ste-
hendes Schaf zu züchten. Lämmer sollen in der Lage sein, unter Weidemastbe-
dingungen das geeignete Schlachtgewicht von 38 - 42 kg innerhalb von  
4 - 5 Monaten zu erreichen. Durch leichte Geburten, ausgeprägte Vitalität der 
Lämmer, gute Milchleistung und ausgeprägte Muttereigenschaften sollen hohe 
Aufzuchtergebnisse erzielt werden. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungsmäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Dorperschaf. Zum 28. August 2018 sind 6 Böcke und 41 Mutterschafe 
in 5 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite Zuchtkooperation 
(VDL-Fachausschuss Fleischschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Abhaarverhalten = W, Bemuskelung = B,  

Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 1/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 1/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 1/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 1/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mutter und 
Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder einem 
anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Haupt-ab-
teilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weiblichen Tie-
ren und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Die Zuchtwertschätzung wird entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 13. Zuchtwertschätzung durchgeführt für 
die Parameter: 

 Reproduktion mit dem Einzelmerkmal Wurfgröße (Anzahl geborene Lämmer 
pro Mutterschaf) 

 Exterieur mit den Einzelmerkmalen Wollqualität, Bemuskelung und Äußere 
Erscheinung 

 Fleischleistung mit den Einzelmerkmalen Tägliche Zunahme, Futterverwer-
tung, Fleischigkeit und Verfettung 

 Mütterlichkeit mit dem Einzelmerkmal Säugeleistung (42-Tagegewicht der 
Lämmer) 

  



 

 

Für jedes Einzelmerkmal wird bei Überschreiten der geforderten Mindestsicher-
heit ein Zuchtwert ausgewiesen. Aus den einzelnen Zuchtwerten wird ein Ge-
samtzuchtwert mit folgender Gewichtung (in %) gebildet: 

 Reproduktion 
 Abhaarverhalten 
 Bemuskelung 
 Äußere Erscheinung 
 Tägliche Zunahme 

15,0 
0,0 

15,0 
20,0 
15,0 

 Futterverwertung 
 Fleischigkeit 
 Verfettung 
 Mütterlichkeit 

0,0 
20,0 
15,0 
0,0 

Die aktuellen Ergebnisse der Zuchtwertschätzung werden im Zuchtbuch festge-
halten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung dienen der inner-
betrieblichen Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. 
Dazu können im Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet 
das Herdbuchprogramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfeh-
lungen zum Einsatz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herd-
buchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten und 
Erbfehler. Böcke der PrP Genotypklassen G4 und G5 sind laut  
TSE-Resistenzzucht-Verordnung vom 17.10.2005 von der Zucht auszuschlie-
ßen.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Geschecktes Bergschaf 
  

Foto: BY Foto: BY 
 
Rassename: Geschecktes Bergschaf 

Abkürzung: GBS 

Rassecode: 39 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: einheimisch 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Gescheckte Bergschaf ist ein mittelgroßes bis großes, geschecktes Land-
schaf der Alpenregion. Einzelne gescheckte Tiere waren bei den Bergschaf-her-
den immer anzutreffen. In Österreich gibt es einen Bestand von mehr als 400 
Tieren, die das „Tscheggenschaf“ oder „Buntes Bergschaf“ seit Ende der 1970er 
Jahre züchten. Die Rasse zeichnet sich durch seine Farben und Muster aus. Es 
überwiegen schwarz-weiß gescheckte Tiere, vereinzelt treten auch braun-weiße 
Schecken auf. Die Farben sollen sauber voneinander getrennt sein. Die beiden 
Farben sind gleichmäßig über den Körper in etwa gleichem Verhältnis verteilt. 
Der schmale Kopf ist ramsnasig, hornlos und trägt breite, hängende Ohren. 

Das Vlies besteht aus einer Schlichtwolle in einer Feinheit von 32 bis 36 µm. 
Zweimal jährlich erfolgt die Schur. Das Brunstverhalten ist ausgeprägt  
asaisonal. Erstzulassung ist mit 8 Monaten möglich. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 85 - 110 6,0 - 8,0  80 - 85  
 Jährlingsböcke 70 - 80 5,0 - 6,0    
 Mutterschafe 70 - 80 4,0 - 6,0 180 - 200 72 - 80  
 Jährlingsschafe 50 - 60 4,0 - 5,0    

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 250 - 300 g, 
das handelsübliche Mastendgewicht bei rund 42 kg.   



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines an raue Hochgebirgsbedingungen anpassungsfähiges, frühreifes 
Schaf mit hoher Fruchtbarkeit, Langlebigkeit und besten Muttereigenschaften. 
Anzustreben ist ein Farbverhältnis von schwarz zu weiß bzw. braun zu weiß von 
fünfzig zu fünfzig Prozent.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Geschecktes Bergschaf. Zum 28. August 2018 sind 2 Böcke und  
33 Mutterschafe in 1 Zuchtbetrieb eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der 
Grundsätze der Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnungen im Zuchtbetrieb  
sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, erfasst. Eine Überprü-
fung der Abstammung erfolgt entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 8. Sicherung der Abstammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung 
(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen eingetragen 
sind, verbleiben dort zeitlebens. Tiere, deren Eltern und Großeltern mindestens 
im Vorbuch derselben Rasse des SZVBB oder einem anderen anerkannten 
Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Hauptabteilung eingetragen. 
Nachkommen der 1. Generation von diesen Tieren sind in die Hauptabteilung 
einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion der Tiere und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zucht-buches 
erfolgt entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Ab-
stammung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der inner-betrieblichen 
Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im 
Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchpro-
gramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungs-empfehlungen zum Ein-
satz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie).  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

 



 

 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, Künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Graue Gehörnte Heidschnucke 
  
  

Foto: VLH Foto: VLH 

 

Rassename: Graue Gehörnte Heidschnucke 

Abkürzung: GGH 

Rassecode: 30 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: einheimisch 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Die Graue Gehörnte Heidschnucke gehört zur Gruppe der kurzschwänzigen, nor-
dischen Heideschafe und ist ein mischwolliges Landschaf, das sich den  
besonderen Verhältnissen der Heidelandschaft sehr gut angepasst hat. Es hat 
sich ursprünglich überwiegend von Heidekraut und Birkenaufwuchs ernährt, kann 
aber auch auf nicht zu intensiven Grünlandflächen gehalten werden. Hüte- und 
Koppelhaltung sind möglich. 

Der längliche Kopf der Mutterschafe trägt nach hinten gebogene Hörner, der der 
Böcke schneckenartige Hörner. Die Hörner sollen bei beiden Geschlechtern aus-
reichend weit gestellt sein, um bei Böcken ein Einwachsen der Hornschnecken 
zu vermeiden. Die kleinen Ohren stehen schräg aufwärts. Der Rumpf ist tief und 
geschlossen, die Rippe gut gewölbt, das Fundament korrekt gestellt, fein und 
trocken, die Klaue hart. Die Wolle hat eine Feinheit von 38 bis 39 µm. Das misch-
wollige Vlies wird gleichmäßig ausgebildet und nicht zu hell gefärbt verlangt. Als 
Ideal wird ein silbergraues Vlies mit schwarzem Brustlatz angesehen. Hals- und 
Nackenpartie sollten bis zum Widerrist ebenfalls schwarz gefärbt sein. Kopf, 
Beine und Schwanzbereich sollen unbewollt und schwarz behaart sein. Das äu-
ßere Vlies besteht aus grobem Oberhaar, das innere Vlies aus feinerem, wei-
chem Unterhaar. 

Die Lämmer werden mit schwarzer, gelockter Wolle geboren. Das Haar beginnt 
sich im Laufe des 1. Lebensjahrs zu verfärben und erst nach der 1. Schur stellt 
sich die rassetypische graue Farbe ein. Die Brunst ist saisonal, die Zulassung 
erfolgt im Alter von 10 bis 18 Monaten, je nach Fütterungs- und Haltungsbedin-
gungen. Das Schaf ist genetisch zu Mehrlingsgeburten befähigt und in der Lage, 
mehrere Lämmer aufzuziehen. Der Schlachtkörper soll an den wertvollen Teil-
stücken möglichst gut ausgebildet sein und ein wildbretartiges, fettarmes Fleisch 
liefern. 

  



 

 

 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 75 - 90   70 - 75  
 Jährlingsböcke 60 - 80 2,5 - 3,0    
 Mutterschafe 45 - 55 1,7 - 2,5 100 - 120 65 - 70  
 Jährlingsschafe 35 - 45 1,5    

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Schlachtlämmern im Bereich von  
180 - 230 g, das handelsübliche Lebendgewicht bei rund 30 - 38 kg. 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines bodenständigen, anspruchslosen, widerstandsfähigen und zur 
Landschaftspflege auf trockenen, leichten Standorten besonders geeigneten 
Landschafes, welches über einen ausreichend großen Rahmen mit entspre-
chend guter Bemuskelung verfügt. Korrektes Fundament und harte Klauen sind 
hierfür eine zwingende Voraussetzung. Graues Stichelhaar ist unerwünscht.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Graue Gehörnte Heidschnucke. Zum 28. August 2018 sind 9 Böcke 
und 110 Mutterschafe in 1 Zuchtbetrieb eingetragen. Es besteht eine bundes-
weite Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung 

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse.  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mutter und 
Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder einem 
anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Haupt-ab-
teilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weiblichen Tie-
ren und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Die Zuchtwertschätzung wird entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 13. Zuchtwertschätzung durchgeführt für 
die Parameter: 

 Reproduktion mit dem Einzelmerkmal Wurfgröße (Anzahl geborene Lämmer 
pro Mutterschaf) 

 Exterieur mit den Einzelmerkmalen Wollqualität, Bemuskelung und Äußere 
Erscheinung 

 Fleischleistung mit den Einzelmerkmalen Tägliche Zunahme, Futterverwer-
tung, Fleischigkeit und Verfettung 

 Mütterlichkeit mit dem Einzelmerkmal Säugeleistung (42-Tagegewicht der 
Lämmer) 

  



 

 

Für jedes Einzelmerkmal wird bei Überschreiten der geforderten Mindestsicher-
heit ein Zuchtwert ausgewiesen. Aus den einzelnen Zuchtwerten wird ein  
Gesamtzuchtwert mit folgender Gewichtung (in %) gebildet: 

 Reproduktion 
 Wollqualität 
 Bemuskelung 
 Äußere Erscheinung 
 Tägliche Zunahme 

20,0 
10,0 
20,0 
25,0 
25,0 

 Futterverwertung 
 Fleischigkeit 
 Verfettung 
 Mütterlichkeit 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Die aktuellen Ergebnisse der Zuchtwertschätzung werden im Zuchtbuch festge-
halten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung dienen der inner-
betrieblichen Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. 
Dazu können im Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet 
das Herdbuchprogramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfeh-
lungen zum Einsatz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herd-
buchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten und 
Erbfehler. Böcke der PrP Genotypklassen G4 und G5 sind laut  
TSE-Resistenzzucht-Verordnung vom 17.10.2005 von der Zucht auszuschlie-
ßen.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Girgentana-Ziege 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: BY Foto: SN 
 
Rassename: Girgentana-Ziege 

Abkürzung: GIZ 

Rassecode: GI 

Rassengruppe: Erhaltungsrasse  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: Italien 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Die Girgentana-Ziege ist eine alte Landziegenrasse, die ihren Namen der  
Provinz Agrigento auf Sizilien verdankt. Vermutet wird, dass diese Ziege  
auf Grund ihres "Korkenziehergehörns“ vom asiatischen Falconi oder Markhor 
abstammt. 

Die Girgentana-Ziege ist anspruchslos und widerstandsfähig, sie wird  
vornehmlich zur Milchgewinnung, aber auch zur Fleischerzeugung gehalten. Es 
gibt die Farbschläge weiß und rot-braun. Der Kopf ist sehr fein und edel und im 
Übergang von der Stirn zum Maul konkav geformt. Der Körperbau ist grazil, lang 
und schmal. Die Kruppe fällt recht steil nach hinten ab. Die Ziege hat  
immer längliche Glöckchen. Die besonderen Kennzeichen dieser Rasse, die 
„Korkenzieher-Hörner“, müssen mit Innendrehung senkrecht nach oben  
wachsen. Beim ausgewachsenen Bock können die Hörner bis zu 60 cm und bei 
der Ziege gut 40 cm lang werden. Auch hornlose Tiere sind möglich. Es ist eine 
Langhaarziege mit mehr oder weniger langem Fell und kaum Unterwolle. Am 
Kopf und Hals ist das Fell kurz und glatt. 

Leistungen:  Ziegen Böcke 
 Widerristhöhe  60 - 80 cm  80 - 90 cm 
 Gewicht 40 - 50 kg 60 - 80 kg 
 Milchleistung 

(180-Tage-Laktation) 
300 bis 490 l Milch, ca. 4,7 % Fett, ca. 4,2 % Eiweiß 

 Fruchtbarkeit 2,0 geborene Ziegenlämmer pro Lammung 
 

  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung einer anspruchslosen, widerstandsfähigen Ziege mit akzeptabler 
Milchleistung. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Girgentana-Ziege. Zum 28. August 2018 sind 0 Böcke und 0 Mutter-
ziegen in 1 Zuchtbetrieb eingetragen. Es besteht eine bundesweite Zuchtkoope-
ration (BDZ-Zuchtleitersitzungen). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Ziegenlämmer innerhalb einer Woche 
unverwechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbe-
stimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten 
die Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Rahmen = R, Form = F) und 
- Fruchtbarkeit 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung und  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche und weibliche Tiere eine Hauptabteilung 
mit den Klassen A und B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C  
und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung 

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

R/F mind. 6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

R/F mind. 6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C Eltern mindestens im 
Vorbuch D eines Zucht-
buches derselben 
Rasse 

R/F mind. 6/6 

Eltern mindestens im 
Vorbuch D eines Zucht-
buches derselben 
Rasse 

R/F mind. 6/6 

 VB D Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen eingetragen 
sind, verbleiben dort zeitlebens. Tiere, deren Eltern und Großeltern mindestens 
im Vorbuch derselben Rasse des SZVBB oder einem anderen anerkannten  
Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Hauptabteilung eingetragen. 
Nachkommen der 1. Generation von diesen Tieren sind in die Hauptabteilung 
einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der innerbetrieblichen Selektions-
entscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im Zuchtbuch 
die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchprogramm Ovi-
Cap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfehlungen zum Einsatz potenti-
eller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Derzeit sind keine Erbfehler bekannt.  

Der Hornstatus ist eine genetische Besonderheit. Erfasst werden hornlose und 
gehörnte Tiere.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

  



 

 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Gotlandschaf 
  

Foto: BY Foto: MV 
 
Rassename: Gotlandschaf 

Abkürzung: GLS 

Rassecode: 72 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: nicht gefährdet 

Herkunft: Schweden 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Gotlandschaf gehört zu der Gruppe der mischwolligen, nordeuropäischen 
Kurzschwanzschafe. Die ursprüngliche schwedische Landschafrasse hat durch 
zahlreiche Einkreuzungen in dem kleinen Restbestand eine große  
Variationsbreite der äußeren Merkmale erhalten. 

Der unbewollte Kopf ist bei beiden Geschlechtern lang, schmal und keilförmig. 
Die Augenbögen treten markant hervor. Weiße bis schwarze Stichelhaare, die 
zum Teil Sterne und Blessen formen, bedecken den Kopf. Von Dezember bis Mai 
sind die Augen normalerweise hell umrandet und die Tiere haben ein  
sogenanntes Mehlmaul. 

Beide Geschlechter sind in der Regel behornt, die Böcke tragen nach vorne  
gedrehte, schwere Schnecken. Weibliche Tiere tragen kurze, nach hinten aus-
wärts gebogene Sichelhörner oder mittellange Hornstummel. Hornlosigkeit ist 
selten. 

Die langen, dünnen, hinten eng stehenden Beine sind oft von rehfarbenem  
Stichelhaar besetzt. Das mischwollige Vlies hat verschiedene Farben. Der  
natürliche Haarwechsel ist im Juli. Die Brunst ist saisonal, die erste Zulassung ist 
mit 12 Monaten möglich, z. T. früher. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 70 - 80 3,5 - 4,5  ca. 84  
 Jährlingsböcke 40 - 55 1,8 - 2,5  64 - 70  
 Mutterschafe 45 - 60 2,0 - 3,8 100 - 200 65 - 71  
 Jährlingsschafe 35 - 50 1,7 - 2,3    

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 230 - 280 g, 
das handelsübliche Mastendgewicht bei rund 35 bis 40 kg. 



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines robusten, fruchtbaren und langlebigen Schafes. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Gotlandschaf. Zum 28. August 2018 sind 2 Böcke und  
8 Mutterschafe in 1 Zuchtbetrieb eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der 
Grundsätze der Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnungen im Zuchtbetrieb  
sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, erfasst. Eine Überprü-
fung der Abstammung erfolgt entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 8. Sicherung der Abstammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Männliche und weibliche Tiere,  
deren Mütter und Großmütter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Väter und 
beide Großväter in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des 
SZVBB oder einem anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, wer-
den in die Hauptabteilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von die-
sen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen.  

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion der Tiere und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zucht-buches 
erfolgt entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Ab-
stammung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der inner-betrieblichen 
Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im 
Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchpro-
gramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungs-empfehlungen zum Ein-
satz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie). 

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 



 

 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, Künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Gotländisches Pelzschaf 
  

 
Foto: BY Foto: BY 

 
Rassename: Gotländisches Pelzschaf 

Abkürzung: GPS 

Rassecode: 71 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: Schweden 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Gotländische Pelzschaf gehört zur Gruppe der mischwolligen, nordeuro-pä-
ischen Kurzschwanzschafen. Sein Ursprungsgebiet ist Schweden. 

Den hornlosen, mit schwarzem Stichelhaar besetzten Kopf kennzeichnet eine 
lange, schmale, leicht geramste Nase. Häufig hat er weiße Marken. Die langen 
Beine sind mit schwarzem Stichelhaar besetzt, weiße Marken sind selten, die 
Klauen sind pigmentiert.  

Das schlichtwollige Vlies ist langabwachsend und korkenzieherartig gelockt. Die 
Wolle hat einen besonderen Glanz. Die Lamm- und Jährlingsfelle werden zur 
Pelzverarbeitung genutzt. Eine besondere Spezialität ist eine hervorragende Filz-
barkeit der Wolle. 

Altböcke haben leichte Mähnenbildung. Die Lämmer werden mit schwarzem 
Vlies geboren. Durch nachwachsende, weiße Fasern wird das Vlies bis zum  
2. Lebensmonat hellsilbergrau, einige Lämmer bleiben jedoch schwarz. 

Die Brunst ist saisonal von Oktober bis Mitte März. Die weiblichen Tiere werden 
mit 6 – 8 Monaten geschlechtsreif. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 80 - 90 2,5 - 4,0  ca. 75  
 Jährlingsböcke 60 - 75   ca. 70  
 Mutterschafe 60 - 70 2,0 - 3,0 250 - 270 65 - 70  

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 230 - 280 g, 
das handelsübliche Mastendgewicht bei rund 35 bis 40 kg.   



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines mittelgroßen, fruchtbaren, und langlebigen Landschafes, mit viel 
Glanz in der Wolle, gleichmäßiger Lockung über den ganzen Körper, sowie ein-
heitlicher Färbung der Wolle bei Lämmern im Alter von 5 - 6 Monaten.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Gotländisches Pelzschaf. Zum 28. August 2018 sind 6 Böcke und  
49 Mutterschafe in 5 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der 
Grundsätze der Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnungen im Zuchtbetrieb  
sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, erfasst. Eine Überprü-
fung der Abstammung erfolgt entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 8. Sicherung der Abstammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Männliche und weibliche Tiere,  
deren Mütter und Großmütter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Väter und 
beide Großväter in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des 
SZVBB oder einem anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, wer-
den in die Hauptabteilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von die-
sen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen.  

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion der Tiere und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zucht-buches 
erfolgt entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Ab-
stammung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der inner-betrieblichen 
Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im 
Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchpro-
gramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungs-empfehlungen zum Ein-
satz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie).  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 



 

 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, Künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Jakobschaf 
  

Foto: BY Foto: MV 
 
Rassename: Jakobschaf 

Abkürzung: JAS 

Rassecode: 44 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: nicht gefährdet 

Herkunft: Großbritannien 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Jakobschaf ist ursprünglich in Großbritannien beheimatet, wo es neben der 
Landschaftspflege zur Wollgewinnung eingesetzt wird. Es handelt sich um ein 
mittelgroßes, mischwolliges, langschwänziges, robustes Schaf, welches  
symmetrisch angeordnet zwei, vier oder sechs Hörner trägt. Die Farbe der  
Hörner ist schwarz oder schwarz-weiß gestreift, zwischen den Hornbasen soll 
Haut sein, bei Vierhörnern soll das obere Paar von der Oberseite des Kopfes 
nach oben wachsen, das untere Platz zwischen Horn und Kiefer lassen. Die Hör-
ner dürfen das Tier weder verletzen noch beeinträchtigen. Der Kopf ist bis zum 
Hornansatz wollfrei, in der charakteristischen Farbe braunweiß bis schwarzweiß. 

Rassetypisch ist ein Gesicht mit rein weißer Blesse und gleichmäßig schwarzen 
Backen und möglichst dunkler Nase. Die Ohren sind klein, aufrecht und leicht 
oberhalb der Horizontalen. Die klaren, großen Augen sind ohne Spaltung der 
oberen Augenlider. Die Beine sind unterhalb des Sprunggelenks unbewollt und 
weiß mit oder ohne dunkle Flecken gezeichnet. Die braunweiße oder schwarz-
weiße Wolle ist sehr gut spinnfähig. Das gescheckte Vlies besteht aus feiner bis 
mittlerer Qualität (CD-Wolle) mit wenig Grannenhaaren. Das Vlies ist von  
offener Beschaffenheit und seidig glänzend. Die Länge des Vliesstapels beträgt 
7 - 18 cm. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 55 - 85 2,5 - 4,5  70 - 80  
 Mutterschafe 35 - 60 1,5 - 3,0 150 65 - 70  

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 150 - 200 g, 
das handelsübliche Mastendgewicht bei rund 35 – 40 kg.  



 

 

Zuchtprogrammziel: Verbesserung der Rasse entsprechend der Selektionskriterien. 

Zuchtziel: Züchtung eines mittelrahmigen Landschafes mit rassetypischer Ausbildung des 
Kopfes, der Hörner und der Färbung des Wollvlieses. Übermäßige Melierung der 
Wolle und deutlich sichtbare Spalten im Oberlid sind unerwünscht. Für Schauen 
gilt ein erweiterter Rassenstandard.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Jakobschaf. Zum 28. August 2018 sind 1 Böcke und  
8 Mutterschafe in 1 Zuchtbetrieb eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der 
Grundsätze der Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnungen im Zuchtbetrieb  
sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, erfasst. Eine Überprü-
fung der Abstammung erfolgt entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 8. Sicherung der Abstammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse.  

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse.  

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse.  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilung ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mütter und 
Großmütter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Väter und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder einem 
anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Haupt-ab-
teilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weiblichen Tie-
ren und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt.  

Selektion:  Die Selektion der Tiere und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zucht-buches 
erfolgt entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Ab-
stammung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der inner-betrieblichen 
Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im 
Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchpro-
gramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungs-empfehlungen zum Ein-
satz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie).  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  



 

 

Natursprung, Künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Kaschmirziege 
  

Foto: SN Foto: SN 
 
Rassename: Kaschmirziege 

Abkürzung: KAZ 

Rassecode: KA 

Rassengruppe: Wollziege 

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: Indien/Pakistan 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Der Ursprung der Kaschmirziegen liegt in den ariden Hochgebirgssteppen  
Zentralasiens. Vor gut 200 Jahren wurden erste Tiere in Europa eingeführt. Die 
meisten Tiere leben heute in der Volksrepublik China und der Mongolei. Nach 
1970 wurden in Australien und Neuseeland große Kaschmirziegen-Farmen auf-
gebaut. Im Jahre 1989 zogen die USA nach. In Europa finden sich Kaschmirzie-
gen hauptsächlich in Schottland. Im Ursprungsgebiet gehören Kaschmir-ziegen 
nicht einer einzelnen Rasse an, sondern bilden eine Rassegruppe mit dem ge-
meinsamen Merkmal der feinen Unterwolle. 

Die Kaschmirziege ist eine klein- bis mittelrahmige, gehörnte Ziege mit hängen-
den Ohren. Böcke tragen lange, nach außen drehende Hörner, Ziegen kleine si-
chelförmige Hörner. Das Haarkleid ist langhaarig herabhängend mit einer  
feinen dichten Unterwolle. Es gibt weiße, graue, schwarze und braune Farb-
schläge. In Europa gibt es vorwiegend weiße und einige schwarzbraune Tiere. 

Leistungen:  Ziegen Böcke 
 Widerristhöhe 50 - 60 cm 60 - 70 cm 
 Gewicht 30 - 40 kg 50 - 60 kg 
 Wollleistung die zu verarbeitende Unterwolle wird mehrmals pro Jahr 

ausgekämmt, gewaschen und versponnen 
 Landschaftspflege-

leistung 
Eignung für die Landschaftspflege 

 Fruchtbarkeit die Ziegen sind asaisonal und weisen eine geringe 
Fruchtbarkeit auf 

 

  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung einer robusten und widerstandsfähigen, klein- bis mittelrahmigen  
Ziege mit guter Wollleistung von ausgeglichener Qualität. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Kaschmirziege. Zum 28. August 2018 sind 0 Böcke und 0 Mutterzie-
gen in 2 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite Zuchtkoope-
ration (BDZ-Zuchtleitersitzungen). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Ziegenlämmer innerhalb einer Woche 
unverwechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Grundsätze der Herdbuch-
zucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die Vorschriften der Vieh-
VerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der 
Grundsätze der Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnungen im Zuchtbetrieb  
sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, erfasst. Eine Überprü-
fung der Abstammung erfolgt entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 8. Sicherung der Abstammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Rahmen = R, Form = F) und 
- Fruchtbarkeit 

entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung und  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung 

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

R/F mind. 6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

R/F mind. 6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

 VB D Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen eingetragen 
sind, verbleiben dort zeitlebens. Tiere, deren Eltern und Großeltern mindestens 
im Vorbuch derselben Rasse des SZVBB oder einem anderen anerkannten  
Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Hauptabteilung eingetragen. 
Nachkommen der 1. Generation von diesen Tieren sind in die Hauptabteilung 
einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion der Tiere und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zucht-buches 
erfolgt entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Ab-
stammung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der inner-betrieblichen 
Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im 
Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchpro-
gramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungs-empfehlungen zum Ein-
satz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Derzeit sind keine Erbfehler und genetischen Besonderheiten bekannt.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, Künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 



 

 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Kerry Hill 
  

  
Foto: WE Foto: BY 

 
Rassename: Kerry Hill 

Abkürzung: KEH 

Rassecode: 21 

Rassengruppe: Fleischschafe  

Gefährdung: nicht gefährdet 

Herkunft: Großbritannien 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Die Rasse Kerry Hill stammt aus der Region der walisisch-englischen Grenze, ihr 
Name geht auf die Ortschaft Kerry in der Nähe von Newton zurück. Erste Auf-
zeichnungen zu der Rasse stammten aus dem Anfang des 19. Jahr-hunderts. 

Das Kerry Hill Schaf ist ein kräftiges Schaf, es passt sich sehr gut verschiedenen 
Futter- und Wetterkonditionen sowie dem Landschaftstyp an. Es ist sehr  
vital, lebhaft und gegenüber Krankheiten sehr widerstandsfähig. Das Schaf ist 
ziemlich stämmig, mit einem rechteckigen Körperbau. Die Ohren sind von durch-
schnittlicher Länge und werden ziemlich hoch und senkrecht getragen. Es hat 
eine schwarze Nase und schwarze und weiße Abzeichen an Kopf und  
Beinen. Sowohl Böcke als auch die Muttertiere sind hornlos. Der Schwanz ist 
lang.  

Die weiße Wolle hat eine Feinheit von 30 bis 34 µm. Die Stapelhöhe der Wolle 
ist 6 - 10 cm. Nicht bewollte Teile des Tieres sind Kopf, Ohren und Beine. Die 
Haut muss rosa/rot sein, ohne schwarze oder blaue Flecken. Der Körper der 
Kerry Hills ist lang und tief gewölbt und verfettet nicht sehr schnell. Darum wird 
diese Rasse vielfältig für Kreuzungen, z. B. mit „Down“-Rassen, verwendet, um 
bei diesen die Verfettung zu reduzieren. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 75 - 95 3,0 - 3,5    
 Mutterschafe 65 - 75 3,0 - 3,5 130 - 150   

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 200 – 250 g. 



 

 

Zuchtprogrammziel: Verbesserung der Rasse entsprechend der Selektionskriterien. 

Zuchtziel: Züchtung eines mittelrahmigen Schafes mit langem Rumpf, breitem Rücken und 
breitem Becken. Das trockene Fundament wird auf harten Klauen getragen. Er-
wünscht ist die auffällige rassetypische Pigmentierung an Kopf und Beinen, die 
nicht in die Wolle reichen darf. Erstzulassung im Alter von 7 - 8 Monaten möglich. 
Weitere Zuchtzielkriterien sind hohe Fruchtbarkeit, Leichtlammigkeit und Froh-
wüchsigkeit der Lämmer.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Kerry Hill. Zum 28. August 2018 sind 1 Böcke und 0 Mutterschafe in 
1 Zuchtbetrieb eingetragen. Es besteht eine bundesweite Zuchtkooperation 
(VDL-Fachausschuss Fleischschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der 
Grundsätze der Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnungen im Zuchtbetrieb  
sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, erfasst. Eine Überprü-
fung der Abstammung erfolgt entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 8. Sicherung der Abstammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse.  

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse.  

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse.  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilung ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mütter und 
Großmütter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Väter und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder einem 
anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Haupt-ab-
teilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weiblichen Tie-
ren und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion der Tiere und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zucht-buches 
erfolgt entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Ab-
stammung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der inner-betrieblichen 
Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im 
Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchpro-
gramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungs-empfehlungen zum Ein-
satz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie). 

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  



 

 

Natursprung, Künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Krainer Steinschaf 
  

Foto: BY Foto: BY 
 
Rassename: Krainer Steinschaf 

Abkürzung: KST 

Rassecode: 51 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: einheimisch 

Äquirassen: Bovska ovca (Slowenien); Plezzana (Italien) 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Krainer Steinschaf stammt vom Torfschaf ab und entspricht der ursprüng-
lichen Schafrasse der Alpen. Letzte Reste dieser Rasse konnten erhalten  
werden in Slowenien, im Triglav-Nationalpark in der Region Krain (Bovec), dem 
Dreiländereck Sloweniens angrenzend zu Kärnten und Italien. Noch heute wird 
es dort zur Milchnutzung gehalten. Die Rasse gehört phänotypisch und aufgrund 
ihrer asaisonalen Ablammung zur Steinschafgruppe und entspricht noch dem al-
ten, mischwolligen Typ ohne Bergamasker-Einkreuzung. Die Jahrhunderte alte 
Tradition ihrer Nutzung als Milchschafrasse hat dies ermöglicht. Der Versuch der 
Veredelung durch den Einsatz von Ostfriesenböcken im ehemaligen Jugoslawien 
und der Rückgang der Landwirtschaft hätten die Rasse bei-nahe vernichtet. Noch 
1990 schien es erforderlich, eine ex situ Erhaltung anzustreben. So wurden 1988 
und 1991 reinrassige Tiere nach Bayern gebracht und daraus entwickelte sich 
bis heute eine ansehnliche Population mit Schwerpunkt in Süddeutschland. 

Es ist ein feingliedriges, kleines bis mittelgroßes Schaf. Das Kopfprofil ist  
gerade und das Nasenbein leicht gebogen, die Ohren stehen waagrecht ab. Die 
Böcke und Mutterschafe sind überwiegend hornlos. Der lange bewollte Schwanz 
reicht bis zum Sprunggelenk. 

Das Gesichtsfeld, der Bauch und die Füße sind in der Regel unbewollt. Das Vlies 
ist mischwollig und es kommen überwiegend die Wollfarben schwarz und weiß 
sowie verschiedene Farbzeichnungen vor. Vor allem die Köpfe sind bunt ge-
zeichnet. 

Die Brunst ist asaisonal, eine zweimalige Lammung je Jahr ist möglich. Wegen 
der Frühreife kann die Erstzulassung im Alter von 8 bis 10 Monaten erfolgen. 
Aufgrund seiner Zutraulichkeit ist diese Rasse gut für die Haltung in kleinen Be-
ständen geeignet. 

 

 



 

 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 55 - 70 3,5  73 - 78  
 Jährlingsböcke 40 - 55 3,0    
 Mutterschafe 45 - 55 3,0 170 - 200 65 - 70  
 Jährlingsschafe 50 - 60     

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 200 - 250 g, 
das handelsübliche Lebendgewicht bei rund 35 bis 40 kg. 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines anpassungsfähigen, widerstandsfähigen, robusten Schafes für 
die rauen Lagen des Hochgebirges, mit ausgezeichneter Trittsicherheit, besten 
Muttereigenschaften, Langlebigkeit sowie hoher Fruchtbarkeits-, Aufzucht- und 
Säugeleistung. Unerwünscht sind zu enge Hornstellungen, mehr als zwei  
Zitzenanlagen und Stichelhaare (tote Haare). Zuchtausschließend sind  
einwachsende Hörner. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Krainer Steinschaf. Zum 28. August 2018 sind 6 Böcke und 30 Mut-
terschafe in 5 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite Zucht-
kooperation (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der 
Grundsätze der Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnungen im Zuchtbetrieb  
sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, erfasst. Eine Überprü-
fung der Abstammung erfolgt entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 8. Sicherung der Abstammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Männliche und weibliche Tiere,  
deren Mütter und Großmütter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Väter und 
beide Großväter in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des 
SZVBB oder einem anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, wer-
den in die Hauptabteilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von die-
sen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen.  

Zuchtwertschätzung: Die Zuchtwertschätzung wird entsprechend Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 13. Zuchtwertschätzung durchgeführt für die Parameter: 

 Reproduktion mit dem Einzelmerkmal Wurfgröße (Anzahl geborene Lämmer 
pro Mutterschaf) 

 Exterieur mit den Einzelmerkmalen Wollqualität, Bemuskelung und Äußere 
Erscheinung 

 Fleischleistung mit dem Einzelmerkmalen Tägliche Zunahme, Futterverwer-
tung, Fleischigkeit und Verfettung 

 Mütterlichkeit mit dem Einzelmerkmal Säugeleistung (42-Tagegewicht der 
Lämmer) 

  



 

 

Für jedes Einzelmerkmal wird bei Überschreiten der geforderten Mindestsicher-
heit ein Zuchtwert ausgewiesen. Aus den einzelnen Zuchtwerten wird ein Ge-
samtzuchtwert mit folgender Gewichtung (in %) gebildet: 

 Reproduktion 
 Wollqualität 
 Bemuskelung 
 Äußere Erscheinung 
 Tägliche Zunahme 

12,5 
5,0 

12,5 
30,0 
10,0 

 Futterverwertung 
 Fleischigkeit 
 Verfettung 
 Mütterlichkeit 

0,0 
0,0 
0,0 

30,0 

Die aktuellen Ergebnisse der Zuchtwertschätzung werden im Zuchtbuch festge-
halten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

Selektion:  Die Selektion der Tiere und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zucht-buches 
erfolgt entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Ab-
stammung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung die-
nen der innerbetrieblichen Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu 
erhalten. Dazu können im Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmit-
tel bietet das Herdbuchprogramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaa-
rungsempfehlungen zum Einsatz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie). 

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, Künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Merinofleischschaf 
  

Foto: BY Foto: BY 
 
Rassename: Merinofleischschaf 

Abkürzung: MFS 

Rassecode: 01 

Rassengruppe: Merinoschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: einheimisch 

Äquirassen: Német húsmerinó (Ungarn), Ovina Merina (Spanien) 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Die Entstehung des Merinofleischschafes basiert auf der Kombination des deut-
schen Merinokammwollschafes mit französischen und englischen  
Zweinutzungsrassen. 

Das Merinofleischschaf ist ein mittelgroßes bis großes Schaf mit guter Fruchtbar-
keit und betonter Fleischleistung. Es ist besonders geeignet für futter-wüchsige 
Böden in Acker- und Grünlandgebieten.  

Der Kopf mit ausgeprägtem Geschlechtstyp ist mittelgroß, breit und bis zur  
Augenlinie bewollt. Die Mutterschafe sind hornlos. Bei den Böcken werden  
auftretende Hornstummel toleriert. Der Körper zeichnet sich durch eine tiefe, 
breite Brust, Rumpfigkeit, einen langen, festen und gut bemuskelten Rücken, ein 
breites, nicht abfallendes Becken und volle Innen- und Außenkeulen aus. Das 
Fundament ist korrekt gestellt, trocken mit straffen Fesseln. Die feine,  
weiße Wolle hat Merinocharakter mit möglichst ausgeglichener Feinheit von  
A - AB (22 - 28 µm). Hautfalten sind unerwünscht. 

Das Merinofleischschaf eignet sich für die Hüte-, Koppel- und Stallhaltung. Es 
liefert beste Schlachtkörper. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 110 - 140 6,0 - 8,0  75 - 95 85 - 105 
 Jährlingsböcke   80 - 120 5,0 - 7,0  70 - 90 80 - 100 
 Lammböcke (6 Mo.) 50 - 75 3,5 - 6,0    
 Mutterschafe 70 - 85 4,0 - 6,0 150 - 200 70 - 85 75 - 95 
 Zuchtlämmer (6 Mo.) 40 - 60 3,5 - 6,0    

 



 

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 350 - 450 g, die 
Schlachtausbeute beträgt bei einem handelsüblichen Mastendgewicht von 42 kg 
48 bis 50 %. 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines mittelgroßen bis großen Schafes im Zweinutzungstyp Fleisch-
Wolle mit betonter Fleischleistung, hoher saisonunabhängiger Fruchtbarkeit, gu-
ter Futterverwertung und guter Konstitution. Das Merinofleischschaf soll gut ge-
kräuselte, ausgeglichene, feine, reinweiße Merinowolle erzeugen. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Merinofleischschaf. Zum 28. August 2018 sind 20 Böcke und  
523 Mutterschafe in 3 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Merinofleischschaf). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mutter und 
Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder einem 
anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Haupt-ab-
teilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weiblichen Tie-
ren und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Die Zuchtwertschätzung wird entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 13. Zuchtwertschätzung durchgeführt für 
die Parameter: 

 Reproduktion mit dem Einzelmerkmal Wurfgröße (Anzahl geborene Lämmer 
pro Mutterschaf) 

 Exterieur mit den Einzelmerkmalen Wollqualität, Bemuskelung und Äußere 
Erscheinung 

 Fleischleistung mit den Einzelmerkmalen Tägliche Zunahme, Futterverwer-
tung, Fleischigkeit und Verfettung 

 Mütterlichkeit mit dem Einzelmerkmal Säugeleistung (42-Tagegewicht der 
Lämmer) 

  



 

 

Für jedes Einzelmerkmal wird bei Überschreiten der geforderten Mindestsicher-
heit ein Zuchtwert ausgewiesen. Aus den einzelnen Zuchtwerten wird ein  
Gesamtzuchtwert mit folgender Gewichtung (in %) gebildet: 

 Reproduktion 
 Wollqualität 
 Bemuskelung 
 Äußere Erscheinung 
 Tägliche Zunahme 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 Futterverwertung 
 Fleischigkeit 
 Verfettung 
 Mütterlichkeit 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Die aktuellen Ergebnisse der Zuchtwertschätzung werden im Zuchtbuch festge-
halten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung dienen der inner-
betrieblichen Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. 
Dazu können im Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet 
das Herdbuchprogramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfeh-
lungen zum Einsatz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herd-
buchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten und 
Erbfehler. Böcke der PrP Genotypklassen G4 und G5 sind laut  
TSE-Resistenzzucht-Verordnung vom 17.10.2005 von der Zucht auszuschlie-
ßen.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Merinolandschaf 
  

 

 

Foto: BY Foto: BY 
 
Rassename: Merinolandschaf 

Abkürzung: MLS 

Rassecode: 00 

Rassengruppe: Merinoschafe  

Gefährdung: nicht gefährdet 

Herkunft: einheimisch 

Äquirassen: Est à laine Mérinos (Frankreich) 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Merinolandschaf entstand im 19. Jahrhundert in Süd- und Mittel-deutschland 
durch Veredelung bodenständiger Landschafrassen mit fein-wolligen Merinoras-
sen aus Spanien und Südfrankreich.  

Es ist ein mittelgroßes bis großrahmiges weißes Schaf mit keilförmigem, langem 
Kopf, mit typischem Wollschopf (Schaupe) und breiten, leicht hängenden  
Ohren. Die Brust ist breit und genügend vorgeschoben. Die Mittelhand ist  
möglichst lang, mit straffem, breitem Rücken, guter Rippenwölbung und langen, 
tiefen Flanken. Die Hinterhand zeigt ein langes, breites Becken und gut  
befleischte Innen- und Außenkeulen. Hautfalten sind unerwünscht.  

Die weiße Wolle hat Merinocharakter mit einer Wollfeinheit von 26 - 28 µm. Das 
Merinolandschaf ist frohwüchsig und zeigt eine hohe Mastleistung und Schlacht-
körperqualität bei sehr guter Futterverwertung. Es ist weide-, marsch- und pferch-
fähig bei bester Eignung zur Landschaftspflege bei Hüte- und  
Koppelhaltung. Es besitzt eine hohe Fruchtbarkeit und Säugeleistung, asaisonale 
Brunst und gute Muttereigenschaften. Die Erstzulassung erfolgt im Alter von 10 - 
15 Monaten. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 120 - 160 6,5 - 7,0  85 - 95 100 - 110 
 Jährlingsböcke   90 - 120 6,0 - 7,0  80 - 90   95 - 105 
 Lammböcke (6 Mo.) 60 - 80      
 Mutterschafe   70 - 100 4,0 - 5,0 150 - 200 70 - 85   80 - 100 
 Zuchtlämmer (6 Mo.) 50 - 60     

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 400 - 500 g, die 
Schlachtausbeute beträgt bei einem handelsüblichen Lebendgewicht von  
42 kg 48 bis 50 %.  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines widerstandsfähigen, robusten Schafes zur wirtschaftlichen 
Lammfleischerzeugung unter unterschiedlichen Produktionsintensitäten  
während des gesamten Jahres mit typischer Merinowolle. Hautfalten, Pigment-
flecken und Hörner sind unerwünscht.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Merinolandschaf. Zum 28. August 2018 sind 53 Böcke und  
1215 Mutterschafe in 4 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Merinolandschaf). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mutter und 
Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder einem 
anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Haupt-ab-
teilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weiblichen Tie-
ren und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Die Zuchtwertschätzung wird entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 13. Zuchtwertschätzung durchgeführt für 
die Parameter: 

 Reproduktion mit dem Einzelmerkmal Wurfgröße (Anzahl geborene Lämmer 
pro Mutterschaf) 

 Exterieur mit den Einzelmerkmalen Wollqualität, Bemuskelung und Äußere 
Erscheinung 

 Fleischleistung mit den Einzelmerkmalen Tägliche Zunahme, Futterverwer-
tung, Fleischigkeit und Verfettung 

 Mütterlichkeit mit dem Einzelmerkmal Säugeleistung (42-Tagegewicht der 
Lämmer) 

  



 

 

Für jedes Einzelmerkmal wird bei Überschreiten der geforderten Mindestsicher-
heit ein Zuchtwert ausgewiesen. Aus den einzelnen Zuchtwerten wird ein Ge-
samtzuchtwert mit folgender Gewichtung (in %) gebildet: 

 Reproduktion 
 Wollqualität 
 Bemuskelung 
 Äußere Erscheinung 
 Tägliche Zunahme 

10,0 
7,5 
7,5 

20,0 
10,0 

 Futterverwertung 
 Fleischigkeit 
 Verfettung 
 Mütterlichkeit 

15,0 
12,5 
12,5 
5,0 

Die aktuellen Ergebnisse der Zuchtwertschätzung werden im Zuchtbuch festge-
halten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung dienen der inner-
betrieblichen Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. 
Dazu können im Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet 
das Herdbuchprogramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfeh-
lungen zum Einsatz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herd-
buchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten und 
Erbfehler. Böcke der PrP Genotypklassen G4 und G5 sind laut  
TSE-Resistenzzucht-Verordnung vom 17.10.2005 von der Zucht auszuschlie-
ßen.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



Zuchtprogramm Ostfriesisches Milchschaf 
  

Foto: BY Foto: WE 
 
Rassename: Ostfriesisches Milchschaf 

Abkürzung: OMS 

Rassecode: 60 

Rassengruppe: Milchschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: einheimisch 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Der Ursprung der Rasse Ostfriesisches Milchschaf liegt in Ostfriesland, wo um 
1850 die zwei dort beheimateten Schläge des Marschschafes (Groninger- und 
Friesenschaf) zu einem einheitlichen Typ zusammengefasst wurden. Es ist ein 
großrahmiges Schaf mit geschlossenem, langem und tiefem Rumpf, ausgepräg-
ter Rippenwölbung und fester Rippenpartie. Der Rücken ist lang, fest und gerade, 
die Kruppe leicht abschüssig und nicht zu kurz. Das Schaf ist gut bemuskelt und 
die Gliedmaßen weisen eine korrekte Stellung und straffe Fesseln auf. Der läng-
liche, leicht ramsnasige und hornlose Kopf hat einen edlen Ausdruck. Der Kopf 
ist mit feinen Stichelhaaren bedeckt. Die langen, dünnen Ohren sind nach vorn 
gerichtet, die Augen groß mit stark entwickelten Tränendrüsen. Der Schwanz ist 
dünn, lang und unbewollt. Das geräumige Euter ist fest aufgehängt und breit an-
gesetzt. Lang abgewachsene Crossbred-Wolle mit dichtem, geschlossenem Sta-
pel bei ausgeglichenem Sortiment mit einer Feinheit von   32 - 38 µm. Die Farbe 
der Wolle, des Kopfes und der Gliedmaßen reicht von einheitlich weiß (w) über 
einheitlich schwarzbraun (s/b) bis hin zu gescheckt (swg/brg). Die Muttertiere 
sind frühreif mit saisonalem Brunstzyklus, fruchtbar und leicht lammend. 

Das Euter ist vorne und hinten fest aufgehängt. Dabei ist die Aufhängung breit 
und lang. Es hat ein gut ausgebildetes Vor- und Hintereuter. Das Zentralband teilt 
das Euter in zwei symmetrische Hälften, ohne zu stark einzuschneiden. Das Eu-
ter ist drüsig. Die Striche sind in Form, Ansatz und Stellung symmetrisch  
zueinander. Die Striche sind am Euterboden angesetzt, sie sind zylindrisch bis 
konisch geformt und nach vorne abgerundet. Die Strichöffnung liegt zentral auf 
der Zitzenkuppe. Die Striche zeigen leicht nach vorn - außen. 

  



Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 110 - 130     
 Jährlingsböcke   90 - 120     
 Lammböcke (6 Mo.) 65 - 80     
 Mutterschafe   70 - 100 5,0 - 7,0 200 - 300   
 Jährlingsschafe 60 - 80     
 Zuchtlämmer (6 Mo.) 45 - 60     

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 300 - 400 g, 
das handelsübliche Mastendgewicht bei rund 42 kg. Die Milchleistung beträgt ca. 
400 bis 600 kg Milch (150-Tageleistung) bei etwa 5 - 6 % Fett und 4 - 5 % Eiweiß. 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines widerstandsfähigen und anpassungsfähigen Schafes mit  
geschlossenem Vlies, das bei entsprechender Fütterung eine hohe Leistungsbe-
reitschaft zeigt. Kleine helle Einschlüsse (Flamme oder Spiegel) in den  
Augen sind unerwünscht, keine Zuchtverwendung bei Fischaugen. Zuchtziele 
sind der fehlerfreie Gang, das korrekte Gebiss und das Freisein von Wollfehlern. 
Pigmentflecken bei einem Durchmesser von mehr als 2 cm sind bei Zuchttieren 
des weißen Farbschlags unerwünscht. Altersflecken sind ohne Bedeutung. Ent-
sprechendes gilt für Zuchttiere des schwarzbraunen Farbschlags.  

 Das Milchschafeuter soll zum Säugen der Lämmer und zum Hand- und Maschi-
nenmelken geeignet sein. Das Zentralband soll hinten möglichst hoch angewach-
sen sein und vorne möglichst weit am Bauch auslaufen. Der Euterboden liegt 
nicht tiefer als drei Finger breit über dem Sprunggelenk. Die Bewollung darf auf 
keinen Fall das Melken behindern oder die Melkhygiene beeinflussen.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Ostfriesisches Milchschaf. Zum 28. August 2018 sind 32 Böcke und  
119 Mutterschafe in 5 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Milchschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 



- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E,  
Euter = Eu, Strichstellung = St), 

- Fruchtbarkeit, 
- Milchleistung und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung, 
- Punkt 12.3. Milchleistungsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen 
A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und B und 
eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mutter und 
Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder einem 
anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Haupt-ab-
teilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weiblichen Tie-
ren und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

  



Zuchtwertschätzung: Die Zuchtwertschätzung wird entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 13. Zuchtwertschätzung durchgeführt für 
die Parameter: 

 Reproduktion mit dem Einzelmerkmal Wurfgröße (Anzahl geborene Lämmer 
pro Mutterschaf) 

 Exterieur mit den Einzelmerkmalen Wollqualität, Bemuskelung und Äußere 
Erscheinung 

 Fleischleistung mit den Einzelmerkmalen Tägliche Zunahme, Futterverwer-
tung, Fleischigkeit und Verfettung 

 Mütterlichkeit mit dem Einzelmerkmal Säugeleistung (42-Tagegewicht der 
Lämmer) 
 

Für jedes Einzelmerkmal wird bei Überschreiten der geforderten Mindestsicher-
heit ein Zuchtwert ausgewiesen. Aus den einzelnen Zuchtwerten wird ein Ge-
samtzuchtwert mit folgender Gewichtung (in %) gebildet: 

 Reproduktion 
 Wollqualität 
 Bemuskelung 
 Äußere Erscheinung 
 Tägliche Zunahme 

30,0 
10,0 
10,0 
25,0 
25,0 

 Futterverwertung 
 Fleischigkeit 
 Verfettung 
 Mütterlichkeit 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Die aktuellen Ergebnisse der Zuchtwertschätzung werden im Zuchtbuch festge-
halten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung dienen der inner-
betrieblichen Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. 
Dazu können im Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet 
das Herdbuchprogramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfeh-
lungen zum Einsatz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herd-
buchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten und 
Erbfehler. Böcke der PrP Genotypklassen G4 und G5 sind laut  
TSE-Resistenzzucht-Verordnung vom 17.10.2005 von der Zucht auszuschlie-
ßen.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 



 

 

Zuchtprogramm Ouessantschaf 
  

Foto: WE Foto: BY 
 
Rassename: Ouessantschaf 

Abkürzung: OUS 

Rassecode: 49 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: Frankreich 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Ouessantschaf (bretonisches Zwergschaf) ist die kleinste Schafrasse  
Europas. Die maximale Widerristhöhe beträgt bei ausgewachsenen dreijährigen 
Böcken 49 cm, bei weiblichen Tieren gleichen Alters 46 cm. Das Schaf ist klein 
und hat - von oben gesehen - einen rechteckigen Körperbau. Der Kopf ist fein 
und regelmäßig und nur bei den Böcken leicht geramst. Die Mutterschafe sind 
hornlos (selten kommen knochenlose Hornansätze vor), während die Böcke ein 
ausgeprägtes Gehörn tragen. Die Gliedmaßen sind fein. Der Schwanz ist kurz 
und endet über dem Sprunggelenk. Das Ouessantschaf hat ein mischwolliges 
Vlies, mit dichter Unterwolle, Krawattenbildung bei den Böcken. Es gibt einfarbig 
schwarze, graue, weiße, braune sowie schimmelfarbige Tiere. Die Brunstsaison 
ist kurz (meistens Oktober bis Anfang Januar). Eine Erstzulassung ist mit 7 bis 8 
Monaten möglich. Das Brunstverhalten ist ausgeprägt asaisonal. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 15 - 20 0,6 - 0,9  42 - 49  
 Jährlingsböcke 12 - 20 0,6 - 0,9  39 - 46  
 Mutterschafe 13 - 16 0,6 - 1,0 100 41 - 46  
 Jährlingsschafe 10 - 15 0,6 - 1,0  38 - 44  

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 50 - 100 g, das 
handelsübliche Mastendgewicht bei rund 10 bis 13 kg.  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines robusten und anspruchslosen Schafes mit geringsten Futter- und 
Versorgungsansprüchen. Die Farbe des Vlieses muss einheitlich sein, hierbei 
gelten folgende Ausnahmen: kleiner weißer Stirnfleck; rötlicher Anflug bei weißen 
Tieren; dunkle Wollfasern können durch Sonnenlicht ausbleichen und oder im 
Alter ergrauen, schimmel (agouti grau) sind farbmeliert. Die Hörner der Böcke 
sollen einen ausreichenden Abstand zum Kopf haben. Mehrlingsgeburten wer-
den nicht angestrebt. Für Schauen gilt ein erweiterter Rassestandard.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Ouessantschaf. Zum 28. August 2018 sind 15 Böcke und 79 Mutter-
schafe in 12 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite Zucht-
kooperation (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung 

 (Herd-
buch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/-/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/-/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/-/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/-/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mutter und 
Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder einem 
anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Haupt-ab-
teilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weiblichen Tie-
ren und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der innerbetrieblichen Selektions-
entscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im Zuchtbuch 
die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchprogramm Ovi-
Cap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfehlungen zum Einsatz potenti-
eller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herd-
buchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten und 
Erbfehler.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 



 

 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Ovamboziege 
  
 

 
 Foto: SN 

 
Rassename: Ovamboziege 

Abkürzung: OVZ 

Rassecode: OZ 

Rassengruppe: Fleischziege 

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: Westafrika 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Die Rasse Ovamboziege stammt aus Westafrika und ist nur in geringer Stückzahl 
in unseren Breiten zu finden. 

Die Ovamboziege ist eine mittelrahmige, gehörnte Ziege mit lang herab-hängen-
den Ohren. Die Hörner sind aufwärts nach außen gedreht oder liegen sichelför-
mig am Kopf an. Sie können eine Länge von bis zu 30 cm aufweisen. Es handelt 
sich bei der Rasse um anspruchslose, ruhige Ziegen, die den Fleischziegen zu-
zuordnen sind. Das Fell kann einfarbig oder gescheckt in den verschiedensten 
Farben mit teilweise längerer Behaarung sein. Es weist im Winter eine feine Un-
terwolle auf. 

Leistungen:  Ziegen Böcke 
 Widerristhöhe 60 - 75 cm 70 - 85 cm 
 Gewicht 40 - 50 kg 70 - 80 kg 
 Fleischleistung die tägliche Zunahme in den ersten Wochen liegt bei 

200 g pro Tag 
 Landschaftspflege-

leistung 
Eignung für die Landschaftspflege 

 Fruchtbarkeit eine Ablammung pro Jahr, durchschnittlich 1,5 gebo-
rene Lämmer pro Ablammung 

 

  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung einer robusten, widerstandsfähigen Ziege, die sich durch gute  
Zunahmen und beste Fleischqualität auszeichnet. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Ovamboziege. Zum 28. August 2018 sind 0 Böcke und 0 Mutterziegen 
in 1 Zuchtbetrieb eingetragen. Es besteht eine bundesweite Zuchtkooperation 
(BDZ-Zuchtleitersitzungen). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Ziegenlämmer innerhalb einer Woche 
unverwechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Grundsätze der Herdbuch-
zucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die Vorschriften der Vieh-
VerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der 
Grundsätze der Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnungen im Zuchtbetrieb  
sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den LSV, erfasst. Eine Überprüfung 
der Abstammung erfolgt entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 8. Sicherung der Abstammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Rahmen = R, Form = F) und 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung, 
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung 

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

R/F mind. 6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

R/F mind. 6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

 VB D Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen eingetragen 
sind, verbleiben dort zeitlebens. Tiere, deren Eltern und Großeltern mindestens 
im Vorbuch derselben Rasse des SZVBB oder einem anderen anerkannten  
Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Hauptabteilung eingetragen. 
Nachkommen der 1. Generation von diesen Tieren sind in die Hauptabteilung 
einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion der Tiere und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zucht-buches 
erfolgt entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Ab-
stammung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der inner-betrieblichen 
Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im 
Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchpro-
gramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungs-empfehlungen zum Ein-
satz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Derzeit sind keine Erbfehler und genetischen Besonderheiten bekannt.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, Künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 



 

 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Pfauenziege 
  

Foto: BY Foto: BY 
 
Rassename: Pfauenziege 

Abkürzung: PFZ 

Rassecode: PF 

Rassengruppe: Erhaltungsrasse 

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: Schweiz 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Über die Herkunft der Rasse ist sehr wenig bekannt. Die ersten Aufzeichnungen 
gab es Ende des 19. Jahrhunderts. Selbst die Bedeutung des Namens ist nicht 
eindeutig geklärt. Das Wort Pfauenziege hat nichts mit dem Vogel Pfau zu tun. 
Da die Ziege schwarze Flecken und Streifen an ihren Wangen und Augen hat, 
nimmt man an, dass diese „Pfaven“ der Rasse ihren Namen gaben. Die Rasse 
war Anfang des 20. Jahrhunderts in den Schweizer Kantonen Grau-bünden und 
im Tessin weit verbreitet. Nachdem sie bei der Rassenbereinigung für Ziegen in 
der Schweiz 1938 nicht offiziell anerkannt wurde, ging ihr Bestand stark zurück. 
Auf Initiative der schweizerischen Organisation "Pro Specie Rara“, die sich für 
den Erhalt der Vielfalt einheimischer Nutztiere und Kulturpflanzen einsetzt, 
schlossen sich die Züchter in einer Interessengemeinschaft zusammen und bil-
deten regionale Zuchtgenossenschaften. Sie konnten die Anerkennung der 
Rasse erreichen und den Bestand wieder auf ca. 300 Tiere ausbauen.  
In ihrem Ursprungsgebiet wird die Rasse zur Milcherzeugung genutzt.  

Die Pfauenziege ist eine großrahmige, eher schwere Ziege mit kurzem bis  
mittellangem Haarkleid. Die Tiere sind behornt. Die vordere Körperhälfte ist über-
wiegend weiß mit schwarzen Stiefeln. Von den schwarzen Ohrinnenseiten rei-
chen zwei schwarze Bänder seitlich des Kopfes über die Augen bis zum ebenfalls 
schwarzen Maul. Die hintere Körperhälfte ist überwiegend schwarz mit weißen 
Oberschenkeln, einem weißen Flankenfleck und weißem Schwanz. Pfauenzie-
gen weisen eine gute Mastfähigkeit auf 

 
Leistungen:  Ziegen Böcke 
 Widerristhöhe  70 - 80 cm  85 - 95 cm 
 Gewicht 50 - 60 kg 75 - 85 kg 
 Landschaftspflege-

leistung 
Eignung für die Landschaftspflege 



 

 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung einer großrahmigen Ziege mit guter Mastleistung und rassetypischer 
Zeichnung. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Pfauenziege. Zum 28. August 2018 sind 0 Bock und 0 Mutterziegen 
in 2 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite Zuchtkooperation 
(BDZ-Zuchtleitersitzungen). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Ziegenlämmer innerhalb einer Woche 
unverwechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbe-
stimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten 
die Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Rahmen = R, Form = F) und 
- Fruchtbarkeit 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung und 
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

R/F mind. 6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

R/F mind. 6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse 

R/F mind. 6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Männliche und weibliche Tiere,  
deren Mutter und Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und 
beide Großväter in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des 
SZVBB oder einem anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, wer-
den in die Hauptabteilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von die-
sen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der innerbetrieblichen Selektions-
entscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im Zuchtbuch 
die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchprogramm Ovi-
Cap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfehlungen zum Einsatz potenti-
eller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Derzeit sind keine Erbfehler und genetischen Besonderheiten bekannt.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  



 

 

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Rhönschaf 
  

  
Foto: BY Foto: BY 
 
Rassename: Rhönschaf 

Abkürzung: RHO 

Rassecode: 34 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: einheimisch 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Rhönschaf ist eine der ältesten Rassen Deutschlands. Die erste nachweis-
liche Erwähnung geht auf das Jahr 1844 zurück. Es ist eine typische  
Landschafrasse der Mittelgebirgslagen, die ihren Ursprung in der Rhön hat, im 
Dreiländereck von Bayern, Hessen, Thüringen.  

Es ist ein mittelgroßes Schaf mit schwarzhaarigem, hornlosem, bis hinter die 
Ohren unbewolltem Kopf. Eine weiße Platte, die bis an die Ohren reicht, ist  
erlaubt, ebenso ein handbreiter Kragen, dessen Spitze bis auf etwa 1,5 Hand-
breit an das Brustbein heranragen kann. Die Beine sind unbewollt. Außer dem 
Kopf müssen alle behaarten Körperteile bis zu den Klauen weiß sein. 

Das Rhönschaf hat einen kräftigen und langen Körper. Die weiße Schlichtwolle 
mit typischem Glanz hat eine Feinheit von 32 - 38 µm. 

Das Schaf hat eine lange Brunstsaison. Die Erstzulassung erfolgt im Alter von 
12 bis 18 Monaten. 

Leistungen:  Körper-
gewicht  

(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke   85 - 105 5,0  75 - 80  
 Jährlingsböcke 60 - 85 4,5    
 Mutterschafe 60 - 85 3,0 - 4,0 130 - 150 68 - 75  
 Zuchtlämmer (6 Mo.) 40 - 55     
 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 250 - 300 g, 
das handelsübliche Mastendgewicht bei rund 35 - 40 kg. 

  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines anspruchslosen, widerstandsfähigen, marsch- und pferchfähi-
gen Schafes für die Landschaftspflege, besonders in rauen Mittelgebirgslagen. 
Eine asaisonale Brunst wird angestrebt. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-
mäßigen Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und 
zur Verbesserung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des 
Zuchtbuches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tie-
re der Rasse Rhönschaf. Zum 28. August sind 0 Böcke und 0 Mutterschafe in 2 
Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite Zuchtkooperation 
(VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse 
oder Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeich-
nungen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den 
SZVBB, erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der 
Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Siche-
rung der Abstammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zucht-
buch festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A 
und B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Ein-
tragung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der 
Leistung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an 
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-
abteilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung eines 
Zuchtbuches derselben 
Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung eines 
Zuchtbuches derselben 
Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung eines 
Zuchtbuches derselben 
Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung eines 
Zuchtbuches derselben 
Rasse  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen 
eingetragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mutter und 
Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder ei-
nem anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die 
Haupt-abteilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weib-
lichen Tieren und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung 
einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Die Zuchtwertschätzung wird entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 13. Zuchtwertschätzung durchgeführt für 
die Parameter: 

 Reproduktion mit dem Einzelmerkmal Wurfgröße (Anzahl geborene Lämmer 
pro Mutterschaf) 

 Exterieur mit den Einzelmerkmalen Wollqualität, Bemuskelung und Äußere 
Erscheinung 

 Fleischleistung mit den Einzelmerkmalen Tägliche Zunahme, Futterverwer-
tung, Fleischigkeit und Verfettung 

 Mütterlichkeit mit dem Einzelmerkmal Säugeleistung (42-Tagegewicht der 
Lämmer) 

  



 

 

Für jedes Einzelmerkmal wird bei Überschreiten der geforderten Mindestsicher-
heit ein Zuchtwert ausgewiesen. Aus den einzelnen Zuchtwerten wird ein  
Gesamtzuchtwert mit folgender Gewichtung (in %) gebildet: 

 Reproduktion 
 Wollqualität 
 Bemuskelung 
 Äußere Erscheinung 
 Tägliche Zunahme 

20,0 
15,0 
20,0 
25,0 
20,0 

 Futterverwertung 
 Fleischigkeit 
 Verfettung 
 Mütterlichkeit 

 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Die aktuellen Ergebnisse der Zuchtwertschätzung werden im Zuchtbuch festge-
halten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstam-
mung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung dienen 
der innerbetrieblichen Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu er-
halten. Dazu können im Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel 
bietet das Herdbuchprogramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungs-
empfehlungen zum Einsatz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine 
genetische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist 
die Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopa-
thien (Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die 
Herdbuchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten 
und Erbfehler. Böcke der PrP Genotypklasse G4 und G5 sind laut  
TSE-Resistenzzucht-Verordnung vom 17.10.2005 von der Zucht auszuschlie-
ßen.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch 
den Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Romanovschaf 
  

 

 

Foto: BY  
 
Rassename: Romanovschaf 

Abkürzung: ROM 

Rassecode: 43 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: Russland 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Romanovschaf ist ein aus Russland stammendes mischwolliges,  
besonders kurzschwänziges Landschaf. Die Zucht auf Fellgewinnung ergab den 
heutigen Standardtyp. 

Der kleine, schwarze Kopf, der bei Böcken eine Ramsnase trägt, hat eine weiße 
Blesse. Behornung ist selten. Die Beine sind feingliedrig, bei weiblichen Tieren 
oft engstehend und mit schwarzem Stichelhaar besetzt. An den Fesseln  
befinden sich weiße Marken. Das Schaf hat ein blaugraues Mischwollvlies,  
welches überwiegend aus weißen Wollfasern sowie vereinzelten schwarzen 
Kurz- und weißen Langhaaren besteht. Die Böcke tragen eine schwarze Hals- 
und Schultermähne. 

Die Lämmer werden mit einem schwarzen Vlies geboren, welches sich relativ 
schnell zur blaugrauen Farbe aufhellt. Die Brunst ist asaisonal, zwei  
Lammungen je Jahr sind möglich. Die Erstzulassung erfolgt ab dem  
8. Lebensmonat. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 70 - 90 3,0 - 4,0  69  
 Jährlingsböcke 40 - 50 2,5 - 3,0    
 Mutterschafe 60 - 70 1,8 - 2,8 280 66  
 Jährlingsschafe 35 - 40 1,5 - 2,0    

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 180 - 230 g, 
das handelsübliche Mastendgewicht bei rund 35 bis 38 kg.   



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines anspruchslosen, widerstandsfähigen Schafes mit betont hoher 
Fruchtbarkeit und einem qualitativ hochwertigen Fell bei den Lämmern.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Romanovschaf. Zum 28. August 2018 sind 1 Bock und  
4 Mutterschafe in 1 Zuchtbetrieb eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der 
Grundsätze der Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnungen im Zuchtbetrieb  
sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den LSV, erfasst. Eine Überprüfung 
der Abstammung erfolgt entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 8. Sicherung der Abstammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Männliche und weibliche Tiere,  
deren Mütter und Großmütter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Väter und 
beide Großväter in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des 
SZVBB oder einem anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, wer-
den in die Hauptabteilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von die-
sen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen.  

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion der Tiere und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zucht-buches 
erfolgt entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Ab-
stammung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der inner-betrieblichen 
Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im 
Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchpro-
gramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungs-empfehlungen zum Ein-
satz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie).  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 



 

 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, Künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Rauhwolliges Pommersches Landschaf 
  

Foto: BY Foto: BY 
 
Rassename: Rauhwolliges Pommersches Landschaf 

Abkürzung: RPL 

Rassecode: 42 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: einheimisch 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Rauhwollige Pommersche Landschaf ist ein mittelgroßes Schaf, das aus den 
Küstengebieten der Ostsee stammt. 

Das Schaf hat einen hornlosen, mit schwarzen Stichelhaaren besetzten, mittel-
großen Kopf. Die Zunge ist blau, ein Stirnschopf kann vorhanden sein. Ein Mehl-
maul ist zulässig. Die Beine sind mit schwarzem Stichelhaar besetzt und unbe-
wollt.  

Das Vlies aus langabgewachsener Mischwolle variiert von stahlblau bis grau. Ein 
brauner Anflug ist möglich. Bei den Böcken ist eine bis zur Schulter  
reichende Mähne aus schwarzem Langhaar erwünscht. Beide Geschlechter kön-
nen einen Aalstrich aufweisen. 

Die Lämmer werden mit einem schwarzen, leicht gekräuselten Vlies geboren. 

Die Schafe haben eine lange Brunstsaison, die Zulassung erfolgt in einem Alter 
von 11 bis 15 Monaten. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 70 - 80 6,0 - 7,0  70 - 75  
 Jährlingsböcke 55 - 65 4,0 - 5,0    
 Mutterschafe 55 - 65 4,0 - 5,0 150 - 180 60 - 65  
 Zuchtlämmer (6 Mo.) 40 - 50 3,5 - 4,0    

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 180 - 230 g, 
das handelsübliche Lebendgewicht bei rund 35 kg. 

  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines mittelgroßen, widerstandsfähigen Schafes für die Landschafts-
pflege.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Rauhwolliges Pommersches Landschaf. Zum 28. August 2018 sind  
24 Böcke und 441 Mutterschafe in 17 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht 
eine bundesweite Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung 

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mutter und 
Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder einem 
anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Haupt-ab-
teilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weiblichen Tie-
ren und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Die Zuchtwertschätzung wird entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 13. Zuchtwertschätzung durchgeführt für 
die Parameter: 

 Reproduktion mit dem Einzelmerkmal Wurfgröße (Anzahl geborene Lämmer 
pro Mutterschaf) 

 Exterieur mit den Einzelmerkmalen Wollqualität, Bemuskelung und Äußere 
Erscheinung 

 Fleischleistung mit den Einzelmerkmalen Tägliche Zunahme, Futterverwer-
tung, Fleischigkeit und Verfettung 

 Mütterlichkeit mit dem Einzelmerkmal Säugeleistung (42-Tagegewicht der 
Lämmer) 

  



 

 

Für jedes Einzelmerkmal wird bei Überschreiten der geforderten Mindestsicher-
heit ein Zuchtwert ausgewiesen. Aus den einzelnen Zuchtwerten wird ein  
Gesamtzuchtwert mit folgender Gewichtung (in %) gebildet: 

 Reproduktion 
 Wollqualität 
 Bemuskelung 
 Äußere Erscheinung 
 Tägliche Zunahme 

30,0 
25,0 
5,0 

35,0 
5,0 

 Futterverwertung 
 Fleischigkeit 
 Verfettung 
 Mütterlichkeit 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Die aktuellen Ergebnisse der Zuchtwertschätzung werden im Zuchtbuch festge-
halten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung dienen der inner-
betrieblichen Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. 
Dazu können im Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet 
das Herdbuchprogramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfeh-
lungen zum Einsatz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herd-
buchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten und 
Erbfehler. Böcke der PrP Genotypklassen G4 und G5 sind laut  
TSE-Resistenzzucht-Verordnung vom 17.10.2005 von der Zucht auszuschlie-
ßen.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Saanenziege 
  

  Foto: BY Foto: BY 
 
Rassename: Saanenziege 

Abkürzung: SAZ 

Rassecode: SA 

Rassengruppe: Milchziege 

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: Schweiz 

Äquirassen: Weiße Deutsche Edelziege 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Ursprünglich stammt die Saanenziege aus dem Saanenland und dem 
Obersimmental. Jahrzehntelang wurde diese Rasse auf Milchleistung ge-züchtet. 
Bereits 1890 schlossen sich Züchter zu einer Zuchtgenossenschaft zusammen. 
Die Saanenziege galt schon früher als vorzügliche Milchziege und wurde von 
zahlreichen Ländern importiert. Auch innerhalb der Schweiz ist die Saanenziege 
verhältnismäßig stark verbreitet. 

Die Saanenziege ist eine großwüchsige und leistungsfähige Milchziege. Ihr  
robuster, breiter und tiefer Körper ist bei gutem Wuchs harmonisch gebaut und 
zeigt deutliche Geschlechtsmerkmale. Sie ist reinweiß, Pigmentflecken sind nur 
auf der Haut zugelassen. Ihr Kopf ist edel und leicht, es gibt gehörnte und  
hornlose Tiere. Schultern und Schenkel sind gut bemuskelt. Ihre weiche,  
elastische Haut trägt eine feine, dichte Behaarung, die kurz ist und glatt anliegt. 

  



 

 

Leistungen:  Ziegen Böcke 
 Widerristhöhe 75 - 85 cm 80 - 100 cm 
 Gewicht 50 - 70 kg 70 - 100 kg 
 Milchleistung 750 bis 1.000 kg Milch, 3,0 bis 3,2 % Fett, 2,8 bis 3,0 % 

Eiweiß/240-Tage Laktation, bei entsprechender Haltung 
und Fütterung deutlich mehr 

 Fruchtbarkeit Erste Ablammung bis zum Alter von 15 Monaten, eine 
Ablammung pro Jahr, 1,8 bis 2,0 geborene Lämmer pro 
Jahr, sehr gute Muttereigenschaften 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung einer fruchtbaren, widerstandsfähigen und langlebigen Ziege mit  
hoher Wirtschaftlichkeit. Der Rücken sollte möglichst straff sein, mit breit an-ge-
legtem, nicht zu stark abfallendem Becken. Das Fundament soll trocken und nicht 
zu fein, die Beinstellung korrekt sein. Gefordert wird ein gleichmäßiges, geräumi-
ges, drüsiges und fest angesetztes Euter, das weit nach vorne reicht. Die mittel-
langen, gleichförmigen und klar abgesetzten Striche sollen sich gut zum Hand- 
und Maschinenmelken eignen. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Saanenziege. Zum 28. August 2018 sind 4 Bock und 3 Mutterziegen 
in 2 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite Zuchtkooperation 
(BDZ-Zuchtleitersitzungen). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Ziegenlämmer innerhalb einer Woche 
unverwechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Grundsätze der Herdbuch-
zucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die Vorschriften der Vieh-
VerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der 
Grundsätze der Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnungen im Zuchtbetrieb  
sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, erfasst. Eine Überprü-
fung der Abstammung erfolgt entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 8. Sicherung der Abstammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Rahmen = R, Form = F, Euter = Eu, Strichstellung = St), 
- Fruchtbarkeit und 
- Milchleistung 

entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung, 
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.3. Milchleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

R/F mind. 6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

R/F mind. 6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Männliche und weibliche Tiere,  
deren Mütter und Großmütter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Väter und 
beide Großväter in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des 
SZVBB oder einem anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, wer-
den in die Hauptabteilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von die-
sen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion der Tiere und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zucht-buches 
erfolgt entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Ab-
stammung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der inner-betrieblichen 
Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im 
Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchpro-
gramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungs-empfehlungen zum Ein-
satz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Derzeit sind keine Erbfehler bekannt.  

Der Hornstatus ist eine genetische Besonderheit. Erfasst werden hornlose und 
gehörnte Tiere.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 



 

 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, Künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Scottish Blackface 
  

 Foto: BY  Foto: BY 
 
Rassename: Scottish Blackface 

Abkürzung: SCB 

Rassecode: 99 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: nicht gefährdet 

Herkunft: Großbritannien 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Scottisch Blackface zählt zu den Hochgebirgsschafrassen (hill breeds) 
Großbritanniens. Es ist ein mittelgroßes, mischwolliges Landschaf mit  
ramsförmigem, breitem, schwarz-weiß geflecktem Kopf. Die Klauen sind fest und 
schwarz. Beide Geschlechter sind gehörnt und mit zunehmendem Alter entwi-
ckelt sich das Gehörn bei den Böcken schneckenförmig.  

Die grobe, rein weiße Wolle ist langabwachsend (200 bis 300 mm pro Jahr) und 
ist im Stapel mit festem, dichtem Unterhaar und langem Deckhaar strukturiert. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 70 - 80 3,0 - 3,5  70  
 Mutterschafe 50 - 55 2,0 - 2,5 100 - 150 65  

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 180 - 230 g, 
das handelsübliche Mastendgewicht bei rund 35 - 38 kg. 

  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines ausgesprochen widerstandsfähigen, harten Schafes, das auch 
auf kargen und feuchten Standorten zur Fleisch- und Wollerzeugung geeignet ist.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Scottish Blackface. Zum 28. August 2018 sind 0 Böcke und  
22 Mutterschafe in 3 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung 

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mutter und 
Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder einem 
anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Haupt-ab-
teilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weiblichen Tie-
ren und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der inner-betrieblichen Selektions-
entscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im Zuchtbuch 
die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchprogramm Ovi-
Cap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfehlungen zum Einsatz potenti-
eller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herd-
buchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten und 
Erbfehler. 

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 



 

 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Shetland Schaf 
  

Foto: BB Foto: BB 
 
Rassename: Shetland Schaf 

Abkürzung: SHE 

Rassecode: 91 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: Großbritannien 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Shetland Schaf ist eine kleine, alte nordische Landrasse mit feinen Gliedma-
ßen, kurzem keilförmigen Schwanz, unbewolltem Kopf und kleinen Ohren. Böcke 
haben spiralförmige Hörner, Schafe sind unbehornt. Der kurze, bis max. 15 cm 
lange und keilförmige Schwanz hat eine unbewollte Spitze. Das feine Wollvlies 
(20 bis 25 µm, 50 bis 120 cm Stapellänge) weist mit ursprünglich  
11 Farben und 30 verschiedenen Farbmarkierungen eine sehr große Farbvielfalt 
auf. Die langjährige Bevorzugung der weißen Vliesausprägung hat  
allerdings dazu geführt, dass einige Farbgene sehr selten geworden sind. 

Shetlandschafe sind sehr witterungsrobust, haben gute Muttereigenschaften und 
eignen sich auch für die Kreuzung mit frühreifen Fleischschafrassen. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 40 - 55 1,5 - 3,0  50 - 65  
 Mutterschafe 30 - 45 1,0 - 2,0 130 45 - 60  

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 100 - 150 g. 
Das handelsübliche Mastendgewicht beträgt 25 - 28 kg.  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines witterungsrobusten und fruchtbaren Schafes mit guten Mutterei-
genschaften. Die extrafeine Wolle (bis 25 µm) und die Farbvielfalt (weiß, schwarz 
oder braun, fuchsfarben, grau) sowie die feinen und korrekten Gliedmaßen soll-
ten erhalten bleiben. Unerwünschte Merkmale sind: ein langer,  
bewollter Schwanz, grobe und offene Vliese, weiße Wollfasern in fuchs-farbenem 
und schwarzem Vlies, schwarze Wollfasern in weißem Vlies. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Shetland Schaf. Zum 28. August 2018 sind 4 Böcke und 16 Mutter-
schafe in 2 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite Zuchtko-
operation (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der 
Grundsätze der Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnungen im Zuchtbetrieb  
sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, erfasst. Eine Überprü-
fung der Abstammung erfolgt entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 8. Sicherung der Abstammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen eingetragen 
sind, verbleiben dort zeitlebens. Tiere, deren Eltern und Großeltern mindestens 
im Vorbuch derselben Rasse des SZVBB oder einem anderen anerkannten 
Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Hauptabteilung eingetragen. 
Nachkommen der 1. Generation von diesen Tieren sind in die Hauptabteilung 
einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion der Tiere und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zucht-buches 
erfolgt entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Ab-
stammung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der inner-betrieblichen 
Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im 
Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchpro-
gramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungs-empfehlungen zum Ein-
satz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie). 

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  



 

 

Natursprung, Künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Shropshire 
  

Foto: BY Foto: BY 
 
Rassename: Shropshire 

Abkürzung: SHR 

Rassecode: 16 

Rassengruppe: Fleischschafe  

Gefährdung: nicht gefährdet 

Herkunft: Großbritannien 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Die bodenständigen Schafe in Shropshire und Staffordshire wurden in der  
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem durch die Einkreuzung der Rasse 
Southdown verbessert. Nach einem starken Rückgang der Zahl der Zuchttiere im 
Laufe des 20. Jahrhunderts erholte sich der Bestand der Rasse Shropshire wie-
der, als die Betreiber von Weihnachtsbaumkulturen entdeckten, dass Shropshire-
Schafe sich bei geeignetem Management besonders gut zur Pflege dieser Anla-
gen eignen. Ab den 1990er Jahren wurden Shropshire-Zuchtschafe aus diesem 
Grund vor allem aus Dänemark nach Deutschland importiert. 

Shropshire-Schafe sind kleine bis mittelgroße, hornlose Fleischschafe mit wüch-
sigen Lämmern. Behaarte Körperteile dunkelbraun bis schwarz. Weiße, kurze 
Crossbred-Wolle (26 - 30 µm), Schaupe. Die Wolle bedeckt die Wangen und geht 
bis zum Nasenrücken. Ohren seitlich abstehend, schwarz. Kurzer, kräftiger Hals. 
Langer, tiefer Rumpf. Kurze, stämmige Beine. Saisonaler Brunstzyklus mit langer 
Brunstsaison, recht frühreif. Ausgeprägte Mütterlichkeit mit guter Milchleistung. 
Die Rasse hat eine geringe Neigung, Fichten- und Tannenschösslinge anzufres-
sen, daher ist es eine Fleischschafrasse, die vorwiegend in Weihnachtsbaumkul-
turen eingesetzt wird, um diese unkrautfrei zu halten. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke   90 - 120 3,0 - 4,0    
 Jährlingsböcke 60 - 80     
 Mutterschafe 65 - 85 2,5 - 3,5 150 - 180 60 - 65  
 Zuchtlämmer (6 Mo.) 30 - 40     

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 200 - 300 g, die 
Schlachtausbeute beträgt bei einem handelsüblichen Mastendgewicht von 38 kg 
ca. 45 - 47 %.  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines klein- bis mittelrahmigen Fleischschafes mit tiefer, vorgeschobe-
ner Brust, einem langem, tiefem Rumpf und breitem, gut bemuskeltem Rücken 
und ausgeprägten Innen- und Außenkeulen. Es wird ein einheitlich weißes, dich-
tes Wollvlies mit einer Feinheit von 26 bis 30 µm angestrebt. Anpassungsfähig 
bei guter Konstitution. Die geringe Neigung zum Verbiss von Nadel-gehölzen ist 
von großer Bedeutung. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Shropshire. Zum 28. August 2018 sind 23 Böcke und 41 Mutterschafe 
in 3 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite Zuchtkooperation 
(VDL-Fachausschuss Fleischschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den LSV, erfasst. 
Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsordnung 
Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Abstam-
mung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung 

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mutter und 
Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder einem 
anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Haupt-ab-
teilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weiblichen Tie-
ren und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Die Zuchtwertschätzung wird entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 13. Zuchtwertschätzung durchgeführt für 
die Parameter: 

 Reproduktion mit dem Einzelmerkmal Wurfgröße (Anzahl geborene Lämmer 
pro Mutterschaf) 

 Exterieur mit den Einzelmerkmalen Wollqualität, Bemuskelung und Äußere 
Erscheinung 

 Fleischleistung mit den Einzelmerkmalen Tägliche Zunahme, Futterverwer-
tung, Fleischigkeit und Verfettung 

 Mütterlichkeit mit dem Einzelmerkmal Säugeleistung (42-Tagegewicht der 
Lämmer) 

  



 

 

Für jedes Einzelmerkmal wird bei Überschreiten der geforderten Mindestsicher-
heit ein Zuchtwert ausgewiesen. Aus den einzelnen Zuchtwerten wird ein  
Gesamtzuchtwert mit folgender Gewichtung (in %) gebildet: 

 Reproduktion 
 Wollqualität 
 Bemuskelung 
 Äußere Erscheinung 
 Tägliche Zunahme 

15,0 
5,0 

15,0 
15,0 
15,0 

 Futterverwertung 
 Fleischigkeit 
 Verfettung 
 Mütterlichkeit 

0,0 
20,0 
15,0 
0,0 

Die aktuellen Ergebnisse der Zuchtwertschätzung werden im Zuchtbuch festge-
halten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung dienen der inner-
betrieblichen Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. 
Dazu können im Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet 
das Herdbuchprogramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfeh-
lungen zum Einsatz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herd-
buchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten und 
Erbfehler. Böcke der PrP Genotypklassen G4 und G5 sind laut  
TSE-Resistenzzucht-Verordnung vom 17.10.2005 von der Zucht auszuschlie-
ßen.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Schwarzköpfiges Fleischschaf 
  

Foto: BY Foto: BY 
 
Rassename: Schwarzköpfiges Fleischschaf 

Abkürzung: SKF 

Rassecode: 05 

Rassengruppe: Fleischschafe  

Gefährdung: nicht gefährdet 

Herkunft: einheimisch 

Äquirassen: Oxford Down 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Die Rasse geht auf die Einkreuzung englischer Böcke der Fleischschafrassen 
Oxfordshire und Hampshire in deutsche Landschafe ab Mitte des 19. Jahrhun-
derts zurück. Hauptzuchtgebiete waren zunächst Ostpreußen und Westfalen, 
später verbreitete sich die Rasse in Deutschland in Gegenden mit eher mariti-
mem Klima. 

Beim Schwarzköpfigen Fleischschaf handelt es sich um ein mittel- bis groß-rah-
miges Fleischschaf. Die Beine sind vom Knie- bzw. Sprunggelenk abwärts dun-
kelbraun bis schwarz und weitgehend unbewollt. Der mittelbreite Kopf ist hornlos 
und ebenfalls schwarz, die Stirn ist mehr oder weniger bewollt. Kräftige, seitwärts 
abstehende Ohren. Weiße Wolle der Feinheit 33 - 35 µm. Saisonaler Brunstzyk-
lus mit langer Brunstsaison, Erstzulassung im Alter von 10 Monaten möglich. 
Gute Eignung sowohl für die Hüte- als auch für die Koppelhaltung auf Grünland-
standorten mittlerer bis hoher Ertragsfähigkeit. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 120 - 160 5,0 - 7,0  80 - 90 95 - 105 
 Jährlingsböcke   90 - 120 5,0 - 6,0  75 - 85 90 - 100 
 Lammböcke (6 Mo.) 60 - 80      
 Mutterschafe   70 - 100 4,0 - 5,0 150 - 200 70 - 80 80 - 95 
 Zuchtlämmer (6 Mo.) 50 - 60     

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 400 - 500 g, die 
Schlachtausbeute liegt bei einem handelsüblichen Mastendgewicht von  
42 kg bei 48 - 50 %.  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines frohwüchsigen Fleischschafes mit mittelbreitem, schwarzem, 
nicht zu stark bewolltem Kopf. Ausgeprägte Fleischpartien, d.h. tiefe, breite, vor-
geschobene Brust, tiefer und breiter Rumpf mit langem Rücken, der breit und gut 
bemuskelt ist. Ein breites, langes Becken mit vollen Außen- und Innenkeulen, die 
tief herunterreichen. Starkknochige, schwarze, möglichst unbewollte Beine. Ab-
gesehen von einigen zulässigen schwarzen oder braunen Wollhaaren am Hals- 
und Keulenkragen wird ein einheitlich weißes, dichtes Wollvlies mit einer mittle-
ren Feinheit von 33 - 35 µm angestrebt. Widerstandsfähigkeit,  
Weide-, Marsch- und Pferchfähigkeit. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Schwarzköpfiges Fleischschaf. Zum 28. August 2018 sind 143 Böcke 
und 2040 Mutterschafe in 4 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundes-
weite Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Fleischschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern gemäß 
ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den LSV, erfasst. 
Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsordnung 
Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Abstam-
mung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung 

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mutter und 
Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder einem 
anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Haupt-ab-
teilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weiblichen Tie-
ren und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Die Zuchtwertschätzung wird entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 13. Zuchtwertschätzung durchgeführt für 
die Parameter: 

 Reproduktion mit dem Einzelmerkmal Wurfgröße (Anzahl geborene Lämmer 
pro Mutterschaf) 

 Exterieur mit den Einzelmerkmalen Wollqualität, Bemuskelung und Äußere 
Erscheinung 

 Fleischleistung mit den Einzelmerkmalen Tägliche Zunahme, Futterverwer-
tung, Fleischigkeit und Verfettung 

 Mütterlichkeit mit dem Einzelmerkmal Säugeleistung (42-Tagegewicht der 
Lämmer) 

  



 

 

Für jedes Einzelmerkmal wird bei Überschreiten der geforderten Mindestsicher-
heit ein Zuchtwert ausgewiesen. Aus den einzelnen Zuchtwerten wird ein  
Gesamtzuchtwert mit folgender Gewichtung (in %) gebildet: 

 Reproduktion 
 Wollqualität 
 Bemuskelung 
 Äußere Erscheinung 
 Tägliche Zunahme 

10,0 
5,0 

15,0 
15,0 
15,0 

 Futterverwertung 
 Fleischigkeit 
 Verfettung 
 Mütterlichkeit 

10,0 
15,0 
15,0 
0,0 

Die aktuellen Ergebnisse der Zuchtwertschätzung werden im Zuchtbuch festge-
halten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung dienen der inner-
betrieblichen Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. 
Dazu können im Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet 
das Herdbuchprogramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfeh-
lungen zum Einsatz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herd-
buchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten und 
Erbfehler. Böcke der PrP Genotypklassen G4 und G5 sind laut  
TSE-Resistenzzucht-Verordnung vom 17.10.2005 von der Zucht auszuschlie-
ßen.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Skudde 
  

Foto: BY Foto: BY 
 
Rassename: Skudde 

Abkürzung: SKU 

Rassecode: 41 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: einheimisch 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Die Skudde ist eine ursprüngliche mischwollige Landschafrasse, die zur Gruppe 
der kurzschwänzigen, nordischen Heideschafe zählt. Ihren Ursprung hat diese 
Rasse in Ostpreußen und im Baltikum. 

Es handelt sich um das kleinste deutsche Schaf mit keilförmigem Kopf, der mit 
Stichelhaaren besetzt ist. Die Böcke tragen ein schneckenförmiges Gehörn mit 
ausreichendem Abstand zum Kiefer, dessen Spitzen wenig nach außen gestellt 
sein sollten, während die weiblichen Tiere hornlos, mit abstoßbaren Stummelhör-
nern oder gehörnt sein können. Böcke besitzen eine Mähne. Kleine  
schwarze Pigmentflecken sowie fuchsiger Anflug an den Beinen und am Kopf 
sind zulässig. Der kurze, dreieckige Schwanz sollte deutlich über dem Sprung-
gelenk enden und ist mit Borsthaaren besetzt. Die Vliesfarbe ist in der Regel 
weiß, schwarz, braun oder grau. Tiere mit Scheckungen und Zeichnungen kön-
nen auftreten. Die Erfassung der Farbe ist zwingend für alle Tiere. Das Vlies be-
steht aus einer Mischwolle, die Vliesfarbe ist in der Regel weiß, schwarz, braun 
oder grau. Tiere mit Scheckungen und Zeichnungen können auftreten. Die Farbe 
wird im Zuchtbuch vermerkt. 

Die Brunst ist bedingt asaisonal. Die Erstzulassung kann in einem Alter von  
8 Monaten erfolgen. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 40 - 50 2,0 - 2,5  50 - 65  
 Jährlingsböcke 30 - 40 1,5 - 2,0  50 - 60  
 Mutterschafe 30 - 40 1,2 - 2,0 130 - 180 45 - 60  
 Jährlingsschafe 25 - 35 1,0 - 1,8  40 - 55  

 



 

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern bis zum Alter von 100 Tagen 
im Bereich von 100 - 150 g. Das handelsübliche Mastendgewicht beträgt 20 bis 
28 kg. 

Empfehlungen nach Fischer (2011) zur maximal tolerierbaren Widerristhöhe 
und Schwanzlänge nach Altersstufen 

 
 Widerristhöhe (cm) Schwanzlänge (cm) 
 ausgewachsen 6 Monate  12 Monate ausgewachsen 6 Monate  12 Monate  
Böcke 65 52 53 21 19 19 
Schafe 60 50 53 21 19 19 

 
 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines robusten, kleinrahmigen Schafes mit besonderer Eignung zur 
Landschaftspflege auf mageren Standorten. Erwünscht ist eine Verbesserung 
der Bauchbewollung. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Skudde. Zum 28. August 2018 sind 61 Böcke und 868 Mutterschafe 
in 25 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite Zuchtkoopera-
tion (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mutter und 
Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder einem 
anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Haupt-ab-
teilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weiblichen Tie-
ren und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Die Zuchtwertschätzung wird entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 13. Zuchtwertschätzung durchgeführt für 
die Parameter: 

 Reproduktion mit dem Einzelmerkmal Wurfgröße (Anzahl geborene Lämmer 
pro Mutterschaf) 

 Exterieur mit den Einzelmerkmalen Wollqualität, Bemuskelung und Äußere 
Erscheinung 

 Fleischleistung mit den Einzelmerkmalen Tägliche Zunahme, Futterverwer-
tung, Fleischigkeit und Verfettung 

 Mütterlichkeit mit dem Einzelmerkmal Säugeleistung (42-Tagegewicht der 
Lämmer) 

  



 

 

Für jedes Einzelmerkmal wird bei Überschreiten der geforderten Mindestsicher-
heit ein Zuchtwert ausgewiesen. Aus den einzelnen Zuchtwerten wird ein  
Gesamtzuchtwert mit folgender Gewichtung (in %) gebildet: 

 Reproduktion 
 Wollqualität 
 Bemuskelung 
 Äußere Erscheinung 
 Tägliche Zunahme 

30,0 
25,0 
5,0 

35,0 
5,0 

 Futterverwertung 
 Fleischigkeit 
 Verfettung 
 Mütterlichkeit 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Die aktuellen Ergebnisse der Zuchtwertschätzung werden im Zuchtbuch festge-
halten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung dienen der inner-
betrieblichen Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. 
Dazu können im Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet 
das Herdbuchprogramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfeh-
lungen zum Einsatz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herd-
buchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten und 
Erbfehler. Böcke der PrP Genotypklassen G4 und G5 sind laut  
TSE-Resistenzzucht-Verordnung vom 17.10.2005 von der Zucht auszuschlie-
ßen.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Soayschaf 
  

Foto: BY Foto: BY 
 
Rassename: Soayschaf 

Abkürzung: SOY 

Rassecode: 83 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: Großbritannien 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Soay-Schaf stammt von der Insel Soay vor der Westküste Schottlands und 
stellt eine entwicklungsgeschichtlich sehr frühe Form des Hausschafes dar. Es 
ist ein kleinwüchsiges Schaf mit schlankem Körperbau, langen Beinen und  
kurzem Schwanz. 

Die Decke ist bei der Mehrzahl der Tiere dunkelbraun, mit Ausnahme von  
Unterkiefer, Kehle, und je einem Fleck über bzw. vor den Augen, sowie Bauch 
und Spiegel. Diese sind weiß oder hell lederfarben. Auch Teile der Beine und 
die Innenseite des Ohres sind hell. Ein heller Streifen kann sich vom Auge bis 
zum Nasenflügel hinziehen. Es kommen aber auch dunkle Tiere ohne Ab-
zeichen sowie helle Tiere mit oder ohne Abzeichen und solche mit weißen  
Flecken vor. 

Das kurzwollige Vlies (Haare, im Winter 3 - 5 cm) wird auf natürliche Weise  
abgestreift. 

Weibliche Tiere haben sichelartig nach hinten gebogene Hörner. Es gibt aber 
vereinzelt auch unbehornte Tiere. Böcke haben große, kreisförmige, abwärts 
gerichtete Hörner ohne Spiralbildung mit nach vorne gerichteten Spitzen. 

Die Brunst ist saisonal. Die Erstzulassung der weiblichen Zuchttiere kann im  
1. Lebensjahr erfolgen. 

Leistungen:  Körper-
gewicht  

(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 25 - 45   50 - 55  
 Mutterschafe 20 - 30  100 - 150 45 - 50  

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Schlachtlämmern im Bereich von 80 - 140 g, 
das handelsübliche Mastendgewicht bei rund 15 bis 20 kg.  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung und Erhaltung eines robusten, genügsamen und wetterfesten Schafes 
mit widerstandsfähigen Klauen, welches sich durch leichte Ablammungen und 
natürlichem Haarwechsel auszeichnet.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-
mäßigen Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und 
zur Verbesserung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des 
Zuchtbuches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tie-
re der Rasse Soayschaf. Zum 28. August 2018 sind 5 Böcke und 14 Mutter-
schafe in 1 Zuchtbetrieb eingetragen. Es besteht eine bundesweite Zuchtkoope-
ration (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse 
oder Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der 
Grundsätze der Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnungen im Zuchtbetrieb  
sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den LSV, erfasst. Eine Überprüfung 
der Abstammung erfolgt entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 8. Sicherung der Abstammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Abhaarverhalten = W, Bemuskelung = B,  

Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zucht-
buch festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A 
und B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Ein-
tragung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der 
Leistung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-
abteilung 

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung eines 
Zuchtbuches derselben 
Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung eines 
Zuchtbuches derselben 
Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung eines 
Zuchtbuches derselben 
Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung eines 
Zuchtbuches derselben 
Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen eingetragen 
sind, verbleiben dort zeitlebens. Tiere, deren Eltern und Großeltern mindestens 
im Vorbuch derselben Rasse des SZVBB oder einem anderen anerkannten 
Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Hauptabteilung eingetragen. 
Nachkommen der 1. Generation von diesen Tieren sind in die Hauptabteilung 
einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt.  

Selektion:  Die Selektion der Tiere und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zucht-
buches erfolgt entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung 
der Abstammung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der inner-
betrieblichen Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. 
Dazu können im Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet 
das Herdbuchprogramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungs-
empfehlungen zum Einsatz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine 
genetische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist 
die Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopa-
thien (Scrapie). 

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch 
den Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  



 

 

Natursprung, Künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Suffolk 
  

  
Foto: BY Foto: BY 

 
Rassename: Suffolk 

Abkürzung: SUF 

Rassecode: 08 

Rassengruppe: Fleischschafe  

Gefährdung: nicht gefährdet 

Herkunft: Großbritannien 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Suffolk ist aus der Kreuzung von Norfolk mit Southdown entstanden. In 
Frankreich und Nordamerika werden sie im größeren Rahmen als die britische 
Ausgangsform gezüchtet. 

Es ist ein mittelgroßes bis großes Fleischschaf. Der Kopf ist hornlos und bis  
hinter die Ohren unbewollt und tiefschwarz. Die Extremitäten sind ebenfalls  
unbewollt und tiefschwarz. Der Nasenrücken ist leicht gewölbt, die Ohren lang, 
dünn und etwas hängend. Die Brust ist breit und weit nach vorne geschoben. Die 
weiße Crossbred-Wolle hat eine Feinheit von 30 - 34 µm. Der saisonale Brunst-
zyklus weist eine lange Brunstsaison auf. Die Erstzulassung ist im  
1. Lebensjahr bei mindestens 55 kg Lebendgewicht möglich. Das Suffolk ist so-
wohl für die Hütehaltung als auch für die Koppelhaltung auf Grünlandstandorten 
mittlerer bis hoher Ertragsfähigkeit geeignet. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 120 - 160 4,0 - 6,0    85 - 100 100 - 110 
 Jährlingsböcke   90 - 120 4,0 - 6,0  80 - 90   95 - 105 
 Lammböcke (6 Mo.) 60 - 80      
 Mutterschafe   70 - 100 3,5 - 4,0 150 - 200 70 - 85   80 - 105 
 Zuchtlämmer (6 Mo.) 50 - 60     

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 400 - 500 g, die 
Schlachtausbeute beträgt bei einem handelsüblichen Mastendgewicht von 42 kg 
48 bis 50 %.  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines mittelgroßen bis großen, sehr wüchsigen Fleischschafes mit tief-
schwarzem, unbewolltem, keilförmigem, edlem Kopf, mit einem langen und brei-
ten Rumpf mit ausgeprägten Fleischformen an Brust, Rücken und Keule. Er-
wünscht sind eine tiefe Brust und Flanke sowie ein langes Becken. Die Beine 
sind tiefschwarz und unbewollt. Die Wolle ist bei ausgeglichenem Sortiment und 
geschlossenem Stapel einheitlich weiß bei einer durchschnittlichen Feinheit von 
30 - 34 µm. Einzelne schwarze Haare in der Wolle werden toleriert.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungsmäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Suffolk. Zum 28. August 2018 sind 52 Böcke und 437 Mutterschafe in  
8 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite Zuchtkooperation 
(VDL-Fachausschuss Fleischschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung 

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mutter und 
Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder einem 
anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Haupt-ab-
teilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weiblichen Tie-
ren und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Die Zuchtwertschätzung wird entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 13. Zuchtwertschätzung durchgeführt für 
die Parameter: 

 Reproduktion mit dem Einzelmerkmal Wurfgröße (Anzahl geborene Lämmer 
pro Mutterschaf) 

 Exterieur mit den Einzelmerkmalen Wollqualität, Bemuskelung und Äußere 
Erscheinung 

 Fleischleistung mit den Einzelmerkmalen Tägliche Zunahme, Futterverwer-
tung, Fleischigkeit und Verfettung 

 Mütterlichkeit mit dem Einzelmerkmal Säugeleistung (42-Tagegewicht der 
Lämmer) 

  



 

 

Für jedes Einzelmerkmal wird bei Überschreiten der geforderten Mindestsicher-
heit ein Zuchtwert ausgewiesen. Aus den einzelnen Zuchtwerten wird ein  
Gesamtzuchtwert mit folgender Gewichtung (in %) gebildet: 

 Reproduktion 
 Wollqualität 
 Bemuskelung 
 Äußere Erscheinung 
 Tägliche Zunahme 

10,0 
5,0 

15,0 
15,0 
15,0 

 Futterverwertung 
 Fleischigkeit 
 Verfettung 
 Mütterlichkeit 

10,0 
15,0 
15,0 
0,0 

Die aktuellen Ergebnisse der Zuchtwertschätzung werden im Zuchtbuch festge-
halten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung dienen der inner-
betrieblichen Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. 
Dazu können im Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet 
das Herdbuchprogramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfeh-
lungen zum Einsatz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herd-
buchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten und 
Erbfehler. Böcke der PrP Genotypklassen G4 und G5 sind laut  
TSE-Resistenzzucht-Verordnung vom 17.10.2005 von der Zucht auszuschlie-
ßen.  

Das Spider Lamb Syndrom (SLS) ist eine genetische Erkrankung, die bei der 
Rasse Suffolk vorkommt und bei den Lämmern Skelettdeformationen (Spinnen-
beinigkeit) hervorruft. Das Ziel ist die Erhöhung der Resistenz gegen SLS, indem 
die homozygoten (SS) und heterozygoten Anlageträger (NS) von der Zucht aus-
geschlossen werden. 

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle bekannten Un-
tersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 



 

 

Zuchtprogramm Toggenburger Ziege 
  

Foto: BY Foto: BY 
 
Rassename: Toggenburger Ziege 

Abkürzung: TOZ 

Rassecode: TO 

Rassengruppe: Milchziege  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: Schweiz 

Äquirassen: British Toggenburg 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Die Toggenburger Ziege hat ihren Ursprung in der Schweiz. 

Die Toggenburger Ziege wird kurz- und langhaarig gezüchtet, in hellbrauner bis 
mausgrauer Färbung. Die Ohren sind hell, ebenso führen beidseitig helle  
Streifen vom Ohrgrund zum Maul. Beine, Schwanzansatz und angrenzende Kör-
perteile sind hell bis weiß. Die Rasse weist einen mittleren bis großen  
Rahmen auf. Es sind hornlose und gehörnte Tiere vertreten. 

Leistungen:  Ziegen Böcke 
 Widerristhöhe 68 - 80 cm 75 - 90 cm 
 Gewicht 50 - 75 kg 65 - 100 kg 
 Milchleistung 40 kg Fett + Eiweiß, ca. 700 – 800 kg Milch,  

4,0 bis 5,0 % Fett, 3,0 bis 4,0 % Eiweiß/ 240-Tage 
Laktation, bei entsprechender Haltung und Fütterung 
sind höhere Milchleistungen möglich 

 Landschaftspflege-
leistung 

Eignung für die Landschaftspflege 

 Fruchtbarkeit Frühreife und gute Fruchtbarkeit, im Durchschnitt zwei 
Lämmer pro Jahr, saisonale Brunst 

 

  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung einer fruchtbaren, widerstandsfähigen und langlebigen Milchziege mit 
hoher Fett- und Eiweißleistung sowie Eignung zur Landschaftspflege. Der  
Rücken soll möglichst straff sein, das Becken breit angelegt sein und nicht zu 
stark abfallen. Das Fundament soll trocken und nicht zu fein, die Beinstellung 
korrekt sein. Gefordert wird ein gleichmäßiges, geräumiges, drüsiges und fest 
angesetztes Euter, das weit nach vorne und im Schenkelbereich hinauf reicht. 
Die gleichermaßen für das Hand- und Maschinenmelken gut geeigneten, leicht 
melkenden Striche sollen mittig unter den Euterhälften angesetzt, senkrecht nach 
unten weisen, mittellang, gleichförmig und klar abgesetzt sein. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Toggenburger Ziege. Zum 28. August 2018 sind 0 Böcke und 112 
Mutterziegen in 1 Zuchtbetrieb eingetragen. Es besteht eine bundesweite Zucht-
kooperation (BDZ-Zuchtleitersitzungen). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Ziegenlämmer innerhalb einer Woche 
unverwechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Grundsätze der Herdbuch-
zucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die Vorschriften der Vieh-
VerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der 
Grundsätze der Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnungen im Zuchtbetrieb  
sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, erfasst. Eine Überprü-
fung der Abstammung erfolgt entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 8. Sicherung der Abstammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Rahmen = R, Form = F, Euter = Eu, Strichstellung = St), 
- Fruchtbarkeit und 
- Milchleistung 

entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.3. Milchleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

R/F mind. 6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

R/F mind. 6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Männliche und weibliche Tiere,  
deren Mütter und Großmütter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Väter und 
beide Großväter in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des 
LSV oder einem anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden 
in die Hauptabteilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen 
Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion der Tiere und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zucht-buches 
erfolgt entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Ab-
stammung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der inner-betrieblichen 
Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im 
Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchpro-
gramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungs-empfehlungen zum Ein-
satz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Derzeit sind keine Erbfehler bekannt.  

Der Hornstatus ist eine genetische Besonderheit. Erfasst werden hornlose und 
gehörnte Tiere.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 



 

 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, Künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Thüringer Wald Ziege 
  
 

 

 

 
Foto: SN Foto: SN 

 
Rassename: Thüringer Wald Ziege 

Abkürzung: TWZ 

Rassecode: TW 

Rassengruppe: Milchziege  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: einheimisch 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Die Thüringer Wald Ziege entstand Anfang des 20. Jahrhunderts in Thüringen 
aus regionalen Thüringer Landschlägen, in die über einen begrenzten Zeitraum 
Schweizer Toggenburger Ziegen eingekreuzt wurden. Die Rasseanerkennung 
erfolgte 1935. Die Rasse verteilt sich über das gesamte Bundesgebiet, das 
Hauptverbreitungsgebiet ist Thüringen. 

Die Thüringer Wald Ziege ist eine mittelrahmige Milchziege. Es treten sowohl ge-
hörnte als auch hornlose Tiere auf. Das Haarkleid ist kurz und glatt  
anliegend. Die Farbe erstreckt sich von hell- bis dunkelschokoladenbraun.  
Vereinzelt treten auch schwarze Tiere auf. Ein Aalstrich ist nicht vorhanden. Die 
typische Kennzeichnung kommt zum Ausdruck durch die ausgeprägte  
Gesichtsmaske mit den von der Überaugengegend bis zur Oberlippe reichenden 
weißen Streifen. Das Maul und die Ohren sind weiß gesäumt, Spiegel und Un-
terbeine weiß. Die Brunst ist saisonal, die Tiere sind frühreif, die Erstzulassung 
ist mit 7 bis 9 Monaten möglich. 

Leistungen:  Ziegen Böcke 
 Widerristhöhe  65 - 75 cm 88 - 90 cm 
 Gewicht 40 - 70 kg  70 - 100 kg 
 Milchleistung 

(240-Tage-Laktation) 
700 - 1.000 kg Milch, durchschnittlich 3,5 % Fett, über 
3,0 % Eiweiß, 40 kg Fett + Eiweiß 
Bei entsprechender Haltung und Fütterung sind höhere 
Milchleistungen möglich. 

 Landschaftspflege-
leistung 

Eignung für die Landschaftspflege 

 Fruchtbarkeit 1,8 bis 2,0 geborene Ziegenlämmer pro Ablammung 
  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung einer fruchtbaren, widerstandsfähigen und langlebigen Milchziege mit 
hoher Wirtschaftlichkeit. Der Rücken sollte möglichst straff sein, mit breit ange-
legtem, nicht zu stark abfallendem Becken. Das Fundament soll trocken und nicht 
zu fein, die Beinstellung soll korrekt sein. Das Euter sollte gleichmäßig, geräumig, 
drüsenreich und fest angesetzt sein und weit nach vorne  
reichen. Die mittellangen, gleichförmigen und klar abgesetzten Striche sollten 
sich gut zum Hand- und Maschinenmelken eignen. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Thüringer Wald Ziege. Zum 28. August 2018 sind 12 Böcke und  
30 Mutterziegen in 7 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (BDZ-Zuchtleitersitzungen). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Ziegenlämmer innerhalb einer Woche 
unverwechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbe-
stimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten 
die Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Rahmen = R, Form = F, Euter = Eu, Strichstellung = St), 
- Fruchtbarkeit und 
- Milchleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.3. Milchleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

R/F mind. 6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

R/F mind. 6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse 

R/F mind. 6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Männliche und weibliche Tiere,  
deren Mutter und Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und 
beide Großväter in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des 
SZVBB oder einem anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, wer-
den in die Hauptabteilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von die-
sen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der innerbetrieblichen Selektions-
entscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im Zuchtbuch 
die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchprogramm Ovi-
Cap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfehlungen zum Einsatz potenti-
eller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Derzeit sind keine Erbfehler bekannt.  

Der Hornstatus ist eine genetische Besonderheit, der erfasst wird.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

  



 

 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 10.11.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 



 

 

Zuchtprogramm Waldschaf 
  

Rassename: Waldschaf 

Abkürzung: WAD 

Rassecode:  

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: einheimisch 

Äquirassen: Ciktaschaf (Ungarn) und Sumavaschaf (Böhmerwaldschaf, Tschechien) 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften Das Waldschaf stammt vom Zaupelschaf ab und entspricht der ursprünglichen 
Schafrasse Süddeutschlands. In der Literatur wird das Zaupelschaf als die ge-
wöhnlichste aller Rassen bezeichnet mit einer groben, filzigen Mischwolle. Erst 
Erwähnung findet das Zaupelschaf im Jahr 1536 in einem Dekret von Herzog 
Ulrich von Württemberg. Er verbietet bei Strafe die Haltung von Zaupelschafen. 
Die Besonderheit der Rasse war die sehr kräftige Konstitution. So bewährten 
sie sich auch bei nassem Boden und schlechtestem Weidegang. Letzte Reste 
der Waldschafe konnten sich im Gebiet des bayerischen Waldes erhalten.  
 
Das Waldschaf ist ein feingliedriges, kleines bis mittelgroßes Schaf, mit breitem 
und tiefem Körper. Das Kopfprofil ist gerade und das Nasenbein leicht gebogen. 
Die Ohren sind scharf trichterförmig zusammengerollt, schmal und spitz und 
stehen waagrecht vom Kopf ab. Ein großer Anteil der Böcke ist gehörnt mit ein-
fach gebogenen oder schneckenartigen Hörnern. Weibliche Tiere tragen gele-
gentlich Hörner. Das einfarbige Vlies ist mischwollig von meist weißer, aber 
auch brauner oder schwarzer Farbe. Bei den weißfarbigen Tieren findet man oft 
eine schwarze Schnauze und mehr oder weniger regelmäßig schwarze Ringe 
um die Augen. Der Schwanz ist lang und bewollt.   
Die Brunst ist asaisonal, eine zweimalige Lammung je Jahr ist möglich. Wegen 
der Frühreife kann die Erstzulassung im Alter von 8 Monaten erfolgen.  
 

Leistungen:  Körper-
gewicht  

(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

 

 Altböcke 60 – 70 3,5  65-70  
 Jährlingsböcke 50 – 55 3,0    
 Mutterschafe 40 – 55 3,0 160 – 180 60-65  
 Jährlingsschafe 35 – 40 2,5    

 



 

 

 Das rassetypische Geburtsgewicht beträgt 4 kg bei Einlingen und 3 kg bei 
Mehrlingen. Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 
180 - 230 g, das handelsübliche Mastendgewicht bei rund 35 kg. 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines robusten, wetterharten Schafes. Unerwünscht sind zu enge 
Hornstellungen und Stichelhaare (tote Haare). Zuchtausschließend sind 
einwachsende Hörner. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-
mäßigen Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und 
zur Verbesserung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des 
Zuchtbuches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tie-
re der Rasse Waldschaf. Zum 28. August 2018 sind 0 Böcke und 0 Mutterscha-
fe in 0 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite Zuchtkoopera-
tion (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse 
oder Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeich-
nungen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den LSV, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereins-
ordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der 
Abstammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zucht-
buch festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 



 

 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A 
und B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Ein-
tragung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der 
Leistung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-
abteilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung eines 
Zuchtbuches derselben 
Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung eines 
Zuchtbuches derselben 
Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung eines 
Zuchtbuches derselben 
Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung eines 
Zuchtbuches derselben 
Rasse  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater und väterliche 
Großeltern in der Haupt-
abteilung und Mutter im 
Vorbuch D eines Zucht-
buches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen 
eingetragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mutter und 
Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder ei-
nem anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die 
Haupt-abteilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weib-
lichen Tieren und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung 
einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Die Zuchtwertschätzung wird entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 13. Zuchtwertschätzung durchgeführt für 
die Parameter: 

 Reproduktion mit dem Einzelmerkmal Wurfgröße (Anzahl geborene Lämmer 
pro Mutterschaf) 

 Exterieur mit den Einzelmerkmalen Wollqualität, Bemuskelung und Äußere 
Erscheinung 

 Fleischleistung mit den Einzelmerkmalen Tägliche Zunahme, Futterverwer-
tung, Fleischigkeit und Verfettung 

 Mütterlichkeit mit dem Einzelmerkmal Säugeleistung (42-Tagegewicht der 
Lämmer) 



 

 

 

Für jedes Einzelmerkmal wird bei Vorliegen der geforderten Mindestsicherheit 
ein Zuchtwert ausgewiesen. Aus den einzelnen Zuchtwerten wird ein Gesamt-
zuchtwert mit folgender Gewichtung (in %) gebildet: 
 
Reproduktion 25,0 
Wollqualität 5,0 
Bemuskelung 20,0 
Äußere Erscheinung 25,0 
Tägliche Zunahme 20,0 
Säugeleistung 5,0 
 
Die aktuellen Ergebnisse der Zuchtwertschätzung werden im Zuchtbuch festge-
halten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 
 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstam-
mung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung dienen 
der innerbetrieblichen Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu er-
halten. Dazu können im Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel 
bietet das Herdbuchprogramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungs-
empfehlungen zum Einsatz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine 
genetische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist 
die Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopa-
thien (Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die 
Herdbuchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten 
und Erbfehler. Böcke der PrP Genotypklassen G4 und G5 sind laut  
TSE-Resistenzzucht-Verordnung vom 17.10.2005 von der Zucht auszuschlie-
ßen.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch 
den Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Weiße Deutsche Edelziege 
  

Foto: BY Foto: BY 
 
Rassename: Weiße Deutsche Edelziege 

Abkürzung: WDE 

Rassecode: WE 

Rassengruppe: Milchziege  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: einheimisch 

Äquirassen: Nederlandse Witte Geit, Saanenziege, British Saanen, French Saanen 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Die Weiße Deutsche Edelziege ging aus weißen Schlägen heimischer Ziegen 
hervor, die mit Schweizer Saanenziegen veredelt wurden. Sie wurde bis 1928 
auch als Saanenziege bezeichnet.  

Sie hat eine weiße Farbe. Leichte Pigmentflecken an Nase, Ohren und Euter sind 
zulässig. Sie hat einen mittleren bis großen Rahmen sowie eine kurze und glatt 
anliegende Behaarung. Es gibt hornlose und gehörnte Tiere. Die Brunst ist sai-
sonal, die Tiere sind frühreif, die Erstzulassung ist mit 7 bis 9 Monaten  
möglich. Die Weiße Deutsche Edelziege ist eine hochproduktive Milchziege. 

Leistungen:  Ziegen Böcke 
 Widerristhöhe  70 - 90 cm  80 - 100 cm 
 Gewicht 55 - 75 kg 70 - 100 kg 
 Milchleistung 

(240-Tage-Laktation) 
850 bis 1.200 kg Milch, 3,2 bis 3,5 % Fett, 2,8 bis 3,0 % 
Eiweiß 

 Fruchtbarkeit 1,8 bis 2,0 geborene Ziegenlämmer pro Jahr 
 

  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung einer fruchtbaren, widerstandsfähigen und langlebigen Ziege mit gro-
ßer Wirtschaftlichkeit auf Grund hoher Fett- und Eiweißmengenleistungen  (Fett-
/Eiweißmenge > 70 kg) sowie ihrer Eignung zur Landschaftspflege. Der Rücken 
sollte möglichst straff sein, mit breit angelegtem, nicht zu stark abfallendem Be-
cken. Das Fundament soll trocken und nicht zu fein, die Beinstellung korrekt sein. 
Gefordert wird ein gleichmäßiges, geräumiges, drüsiges und fest  
angesetztes Euter, das weit nach vorne und im Schenkelbereich hinauf reicht. 
Die gleichermaßen für das Hand- und Maschinenmelken gut geeigneten, leicht 
melkenden Striche sollen mittig unter den Hälften angesetzt, senkrecht nach un-
ten weisen, mittellang, gleichförmig und klar abgesetzt sein. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Weiße Deutsche Edelziege. Zum 28. August 2018 sind 6 Böcke und 
7 Mutterziegen in 3 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (BDZ-Zuchtleitersitzungen). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Ziegenlämmer innerhalb einer Woche 
unverwechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbe-
stimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten 
die Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Rahmen = R, Form = F, Euter = Eu, Strichstellung = St), 
- Fruchtbarkeit und 
- Milchleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.3. Milchleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

R/F mind. 6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

R/F mind. 6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse 

R/F mind. 6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Männliche und weibliche Tiere,  
deren Mutter und Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und 
beide Großväter in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des 
SZVBB oder einem anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, wer-
den in die Hauptabteilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von die-
sen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der innerbetrieblichen Selektions-
entscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im Zuchtbuch 
die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchprogramm Ovi-
Cap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfehlungen zum Einsatz potenti-
eller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Derzeit sind keine Erbfehler bekannt.  

Der Hornstatus ist eine genetische Besonderheit, der erfasst wird.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

  



 

 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 



 

 

Zuchtprogramm Weiße Gehörnte Heidschnucke 
  

  
Foto: BY Foto: WE 

 
Rassename: Weiße Gehörnte Heidschnucke 

Abkürzung: WGH 

Rassecode: 31 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: einheimisch 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Weiße Gehörnte Heidschnucken haben ihren Ursprung im Weser-Ems-Gebiet, 
wo es auch schon früher gemischte Herden weißer und grauer Heidschnucken 
gab. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts gab es reine weiße, gehörnte Herden. Die 
Weiße Gehörnte Heidschnucke gehört zur Gruppe der kurzschwänzigen, nordi-
schen Heideschafe. Es ist ein genügsames mischwolliges Landschaf und für die 
Beweidung von Heide- und Moorflächen besonders geeignet.  

Der lange, keilförmige Kopf trägt schneckenförmige Hörner bei den Böcken und 
sichelförmig nach hinten gebogene Hörner bei den weiblichen Tieren. Die  
Hörner dürfen bei beiden Geschlechtern nicht eng am Kopf stehen, um  
Beschädigungen des Kopfes zu vermeiden. 

Das mischwollige Vlies soll rein weiß und gleichmäßig ausgebildet sein. Das äu-
ßere Vlies besteht aus grobem Oberhaar, das innere Vlies aus feinerem, wei-
chem Unterhaar. Kopf, Beine und der kurze Schwanz sollen unbewollt und weiß 
behaart sein. Kleine Pigmentflecken an Kopf und Beinen sind zulässig. 

Die Brunst ist saisonal, die Erstzulassung erfolgt im Alter von 10 bis 18 Monaten, 
je nach Fütterungs- und Haltungsbedingungen. Sehr gute Mutter-eigenschaften 
und eine leichte Lammung sind weitere Kennzeichen dieser Rasse. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 70 - 80 3,5  65 - 70  
 Jährlingsböcke 60 - 70 3,0    
 Mutterschafe 40 - 50 1,8 100 - 120 60 - 65  
 Jährlingsschafe 30 - 40 2,0    

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 180 - 230 g, 
das handelsübliche Mastendgewicht bei rund 30 - 34 kg. 



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines genügsamen, widerstandsfähigen und zur Landschaftspflege be-
sonders geeigneten Landschafes. 

 Erwünscht ist ein fettarmer Schlachtkörper, der qualitativ hochwertiges Fleisch 
liefert. Durch korrekte Ausbildung von Fundament und Klauen wird eine gute 
Marschfähigkeit erreicht.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Weiße Gehörnte Heidschnucke. Zum 28. August 2018 sind 0 Böcke 
und 7 Mutterschafe in 1 Zuchtbetrieb eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den LSV, erfasst. 
Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsordnung 
Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Abstam-
mung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mutter und 
Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder einem 
anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Haupt-ab-
teilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weiblichen Tie-
ren und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Die Zuchtwertschätzung wird entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 13. Zuchtwertschätzung durchgeführt für 
die Parameter: 

 Reproduktion mit dem Einzelmerkmal Wurfgröße (Anzahl geborene Lämmer 
pro Mutterschaf) 

 Exterieur mit den Einzelmerkmalen Wollqualität, Bemuskelung und Äußere 
Erscheinung 

 Fleischleistung mit den Einzelmerkmalen Tägliche Zunahme, Futterverwer-
tung, Fleischigkeit und Verfettung 

 Mütterlichkeit mit dem Einzelmerkmal Säugeleistung (42-Tagegewicht der 
Lämmer) 

  



 

 

Für jedes Einzelmerkmal wird bei Überschreiten der geforderten Mindestsicher-
heit ein Zuchtwert ausgewiesen. Aus den einzelnen Zuchtwerten wird ein  
Gesamtzuchtwert mit folgender Gewichtung (in %) gebildet: 

 Reproduktion 
 Wollqualität 
 Bemuskelung 
 Äußere Erscheinung 
 Tägliche Zunahme 

20,0 
10,0 
20,0 
25,0 
25,0 

 Futterverwertung 
 Fleischigkeit 
 Verfettung 
 Mütterlichkeit 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Die aktuellen Ergebnisse der Zuchtwertschätzung werden im Zuchtbuch festge-
halten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung dienen der inner-
betrieblichen Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. 
Dazu können im Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet 
das Herdbuchprogramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfeh-
lungen zum Einsatz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herd-
buchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten und 
Erbfehler. Böcke der PrP Genotypklassen G4 und G5 sind laut  
TSE-Resistenzzucht-Verordnung vom 17.10.2005 von der Zucht auszuschlie-
ßen.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Wiltshire-Horn 
  

  
Foto: BY Foto: WE 

 
Rassename: Wiltshire-Horn 

Abkürzung: WHO 

Rassecode: 87 

Rassengruppe: Fleischschafe  

Gefährdung: nicht gefährdet 

Herkunft: Großbritannien 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Wiltshire-Horn ist eine der ältesten britischen Schafrassen. Das  
Ursprungszuchtgebiet ist die englische Grafschaft Wiltshire im Südwesten  
Englands. 

Es ist ein mittelrahmiges, kompaktes Fleischschaf mit großer Rumpfbreite, 
Rumpftiefe und kräftigem Fundament. 

Wiltshire-Horn-Schafe haben ein rein weißes Fell und bilden kein Wollvlies aus. 
Zum Winter bildet sich aus der sommerlichen Kurzhaardecke ein Winterfell von 
ca. 4 bis 5 cm Dicke aus. Im Zuge des natürlichen Haarwechsels wird im Frühjahr 
das Winterhaar abgestoßen. Klauen, Lippen, Augenlider und Ohrränder sind 
schwarz pigmentiert. Bei Wiltshire-Horn-Schafen sind beide Geschlechter ge-
hörnt, Böcke tragen meist ausladende Schnecken. Der Kopf ist breit und insbe-
sondere bei den Böcken leicht geramst. Die Brunst ist streng saisonal. Eine Erst-
zulassung erfolgt häufig erst mit 18 Monaten, ist aber bei entsprechender Ge-
wichtsentwicklung bereits mit 7 - 8 Monaten möglich (über 50 kg). 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 110 - 130     
 Lammböcke (6 Mo.) 35 - 45     
 Mutterschafe 70 - 80  130 - 160   

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 200 - 300 g, die 
Schlachtausbeute beträgt bei einem handelsüblichen Lebendgewicht von  
42 kg ca. 50 %.  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines widerstandsfähigen Schafes für die Koppelhaltung mit weit-ge-
hender Resistenz gegen Außenparasiten. Erwünscht ist eine gute Aus-prägung 
der fleischtragenden Körperpartien, eine geringe Verfettung und eine Aus-
schlachtung deutlich über 50 %. Die Lämmer sollen vital und frohwüchsig sein. 
Die dichte Unterwolle soll die Tiere in der kalten Jahreszeit ausreichend schützen 
und im Frühjahr mit ansteigender Tageslichtdauer vollständig abgestoßen wer-
den, damit sich eine Schur erübrigt. Die Hörner der Böcke dürfen nicht zu eng 
am Kopf sitzen.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Wiltshire-Horn. Zum 28. August 2018 sind 3 Böcke und  
7 Mutterschafe in 1 Zuchtbetrieb eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Fleischschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Abhaarverhalten = W, Bemuskelung = B,  

Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung 

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse.  

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Weibliche Tiere, deren Mutter und 
Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und beide Großväter 
in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des SZVBB oder einem 
anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Hauptabtei-
lung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von diesen weiblichen Tieren 
und reinrassigen männlichen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der innerbetrieblichen Selektions-
entscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im Zuchtbuch 
die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchprogramm Ovi-
Cap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfehlungen zum Einsatz potenti-
eller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herd-
buchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten und 
Erbfehler. 

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle bekannten Un-
tersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 



 

 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Walachenschaf 
  

Foto: BY Foto: BY 
 
Rassename: Walachenschaf 

Abkürzung: WLS 

Rassecode: 56 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: Tschechien 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Walachenschaf ist ein mittelgroßes Schaf aus der Gruppe der Zackel-schafe. 
Mit dem Volksstamm der Walachen (südliches Rumänien) wanderte es vor rund 
300 Jahren in die mährischen Beskiden (Tschechien) ein und wurde dort als ge-
nügsames Milchschaf gehalten. Die Rasse überdauerte isoliert, bis in den frühen 
80er Jahren leistungsfähigere Rassen eingekreuzt wurden. Eine kleine Restpo-
pulation bildet den Stamm der heutigen Population in Tschechien (mährische 
Walachei) und Deutschland.  

Es ist ein feingliedriges, mittelgroßes, Schaf. Der leicht geramste Kopf der  
Böcke ist immer behornt; das ausgeprägte, spiralig gedrehte, seitlich abstehende 
Horn ist bis 50 cm lang und ein markantes Kennzeichen der Walachen-schafe. 
Weibliche Tiere zeigen eine gerade Profillinie des Kopfes, sie sind nicht immer 
behornt und das Horn ist wesentlich feiner und weniger gewunden.  
Häufig tragen die Hörner einen schwarzen Längsstreifen. Das mischwollige, 
grobe Vlies ist weiß, früher waren auch graue und braune Tiere bekannt.  
Unbewollte Körperteile sind häufig mit unregelmäßigen, nur teilweise scharf ab-
gegrenzten Pigmentflecken getupft, bis hin zu Brillenbildung (vor allem Tiere aus 
tschechischer Population). Die Stirn ist bewollt, die Ohren kurz und waagerecht 
stehend. 

Die Brunst ist überwiegend saisonal, die Erstzulassung erfolgt meist erst ab  
18 Monaten. Gute Muttereigenschaften, leichte Lammungen und eine gute 
Milchleistung versprechen eine zufriedenstellende Lämmeraufzucht. Das  
temperamentvolle Schaf wird bei intensiver Betreuung zahm, ist ansonsten 
scheu und wachsam. 

 

 

 

 



 

 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 70 - 80 5,0  75 - 80  
 Jährlingsböcke 42 - 52 4,0    
 Mutterschafe 42 - 54 2,0 120 - 180 65 - 70  
 Jährlingsschafe 30 - 40 1,5    

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 150 - 200 g, 
das handelsübliche Lebendgewicht bei rund 30 - 35 kg. 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. -> Bei VDL steht nur „Erhaltung der Rasse.“ 

Zuchtziel: Züchtung eines genügsamen, widerstandsfähigen und zur Landschaftspflege be-
sonders geeigneten, attraktiven Landschafes.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Walachenschaf. Zum 28. August 2018 sind 10 Böcke und 40 Mutter-
schafe in 1 Zuchtbetrieb eingetragen. Es besteht eine bundesweite Zuchtkoope-
ration (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der 
Grundsätze der Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnungen im Zuchtbetrieb  
sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den LSV, erfasst. Eine Überprüfung 
der Abstammung erfolgt entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
Punkt 8. Sicherung der Abstammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Grundsätze der Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches ‚ 
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern im Zuchtbuch 
derselben Rasse  

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen eingetragen 
sind, verbleiben dort zeitlebens. Tiere, deren Eltern und Großeltern mindestens 
im Vorbuch derselben Rasse des SZVBB oder einem anderen anerkannten 
Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Hauptabteilung eingetragen. 
Nachkommen der 1. Generation von diesen Tieren sind in die Hauptabteilung 
einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion der Tiere und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zucht-buches 
erfolgt entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Ab-
stammung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der inner-betrieblichen 
Selektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im 
Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchpro-
gramm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungs-empfehlungen zum Ein-
satz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie). 

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

 



 

 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, Künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Walliser Schwarznasenschaf 
  

Foto: BY Foto: BY 
 
Rassename: Walliser Schwarznasenschaf 

Abkürzung: WSN 

Rassecode: 55 

Rassengruppe: Fleischschafe  

Gefährdung: nicht gefährdet 

Herkunft: Schweiz 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Walliser Schwarznasenschaf stammt aus den Oberwallis und geht im  
Wesentlichen auf das schwarznasige Vispertalerschaf zurück. Es ist ein  
robustes, mittelgroßes bis großrahmiges und tiefgebautes Schaf mit gutem 
Wuchs. Typisch ist die schwarze Farbzeichnung. Der Kopf ist an der Nase bis 
zur Mitte und nicht unterbunden bis zu den Augen schwarz umrandet. Die  
Ohren sind bis an den Kopf schwarz. Die Beine sind kurz schwarz gestiefelt mit 
schwarzen Flecken an den Sprunggelenkhöckern und den Karpalgelenken.  

Der Kopf wird charakterisiert durch die Ramsnase, das breite Maul, die mittellan-
gen und abstehenden Ohren sowie die Hörner. Beide Geschlechter tragen große 
weiße und schraubenförmige Hörner, die von den Backen gut abgesetzt sind und 
waagrecht abwachsen. 

Die mit Grannenhaaren durchsetzte Wolle ist grob, lang und gelockt mit einer 
Wollfeinheit von 37 - 39 µm. Der ganze Körper ist gleichmäßig bewollt, das Vlies 
ist ausgeglichen und einheitlich weiß, mit Ausnahme der gewünschten schwar-
zen Flecken. Die Stapellänge beträgt nach 180 Tagen 7 bis 8 cm. Der Brunstzyk-
lus der Schwarznasen ist asaisonal. Die Mutterschafe können zweimal im Jahr 
lammen. 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke   80 - 130 3,5 - 4,5  80 - 85  
 Mutterschafe 70 - 90 3,0 - 4,0 180 - 200 70 - 80  

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 250 - 300 g, 
das handelsübliche Mastendgewicht bei rund 40 - 42 kg. 

  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines robusten, genügsamen und wetterharten Schafes, das sich sehr 
gut an die raue Haltung im Hochgebirge anpassen kann. 

 Das Fehlen eines Fleckes oder schwarze Flecken am Schwanzansatz ist für 
männliche Tiere ein Ausschlussgrund, bei weiblichen Tieren wird der fehlende 
Fleck geduldet. Erwünscht ist ein nicht allzu großer Schwanzfleck.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-mäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Walliser Schwarznasenschaf. Zum 28. August 2018 sind 2 Böcke und  
2 Mutterschafe in 2 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den LSV, erfasst. 
Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsordnung 
Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Abstam-
mung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A und 
B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung 

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse  

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen ein-
getragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Männliche und weibliche Tiere,  
deren Mutter und Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und 
beide Großväter in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des 
SZVBB oder einem anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, wer-
den in die Hauptabteilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von die-
sen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der innerbetrieblichen Selektions-
entscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im Zuchtbuch 
die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchprogramm Ovi-
Cap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfehlungen zum Einsatz potenti-
eller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herd-
buchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten und 
Erbfehler. 



 

 

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Walliser Schwarzhalsziege 
  

 
Foto: BW Foto: BW 

 
Rassename: Walliser Schwarzhalsziege 

Abkürzung: WSZ 

Rassecode: WS  

Rassengruppe: Erhaltungsrasse 

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: Schweiz 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Die Walliser Schwarzhalsziege stammt aus dem Unter- und später auch aus 
dem Oberwallis in der Schweiz. Die als “Gletschergeiß“ bezeichnete Ziege war 
lange Zeit die zahlenmäßig kleinste Rasse in der Schweiz. In Deutschland wird 
sie seit Anfang der 1980er Jahre gehalten. 

Die Walliser Schwarzhalsziege ist eine mittelgroße, kräftige Hochgebirgsrasse 
mit geradem und festem Rücken sowie muskulösen Keulen. Sie hat ein langes 
und breites, nicht zu stark abfallendes Becken. Die Ziege ist behornt. Die Haare 
sind lang, tief hängend und über die ganze Körperlänge verteilt. Eine starke 
Behaarung ist ebenso an der Brust, an den Wangen und am Kopf vorhanden. 
Die vordere Körperhälfte ist schwarz oder kupferfarben, die hintere weiß mit  
einer scharfen Trennungslinie, die hinter den Schultern den Körper umläuft. 

Leistungen:  Ziegen Böcke 
 Widerristhöhe  70 - 75 cm  75 - 85 cm 
 Gewicht 45 - 60 kg 65 - 90 kg 
 Fleischleistung Die Ziegenlämmer haben gute tägliche Zunahmen von 

etwa 200 g in den ersten zwölf Lebenswochen 
 Fruchtbarkeit Eine Ablammung pro Jahr, 1,5 geborene Lämmer pro 

Lammung 
 

  



 

 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung einer robusten, widerstandsfähigen und großrahmigen Ziege mit  
rassetypischer Zeichnung. Angestrebt wird eine spätreife Gebirgsrasse von 
großer Genügsamkeit, die sich durch die Anpassung an Gebirgshaltung beson-
ders zur extensiven Haltung eignet und bei knapper Futtergrundlage durch gute 
Zunahmen auszeichnet. 

 Es sollen keine schwarzen oder kupferfarbenen Haare im weißen Teil und 
ebenso keine weißen Haare im schwarzen Teil vorhanden sein. Pigmentflecken 
ohne schwarze oder kupferfarbene Haare werden geduldet. 

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungs-
mäßigen Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und 
zur Verbesserung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des 
Zuchtbuches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tie-
re der Rasse Walliser Schwarzhalsziege. Zum 28. August 2018 sind 5 Böcke 
und 13 Mutterziegen in 2 Zuchtbetrieben eingetragen. Es besteht eine bundes-
weite Zuchtkooperation (BDZ-Zuchtleitersitzungen). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Ziegenlämmer innerhalb einer Woche 
unverwechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbe-
stimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten 
die Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse 
oder Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeich-
nungen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den 
SZVBB, erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der 
Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Siche-
rung der Abstammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Rahmen = R, Form = F) und 
- Fruchtbarkeit 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zucht-
buch festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche Tiere eine Hauptabteilung mit den  
Klassen A und B, für weibliche Tiere eine Hauptabteilung mit den Klassen A 
und B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Ein-
tragung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der 
Leistung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-
abteilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung eines 
Zuchtbuches derselben 
Rasse 

R/F mind. 6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung eines 
Zuchtbuches derselben 
Rasse 

R/F mind. 6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung eines 
Zuchtbuches derselben 
Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung eines 
Zuchtbuches derselben 
Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C  Vater in der Hauptabtei-
lung und Mutter im Vor-
buch D eines Zuchtbu-
ches derselben Rasse 

R/F mind. 6/6 

 VB D  Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

R/F mind. 6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Weibliche Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen 
eingetragen sind, verbleiben dort zeitlebens. Männliche und weibliche Tiere,  
deren Mutter und Großmutter mütterlicherseits im Vorbuch und deren Vater und 
beide Großväter in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse des 
SZVBB oder einem anderen anerkannten Zuchtverband eingetragen sind, wer-
den in die Hauptabteilung eingetragen. Nachkommen der 1. Generation von 
diesen Tieren sind in die Hauptabteilung einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstam-
mung. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der innerbetrieblichen Se-
lektionsentscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im 
Zuchtbuch die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuch-
programm OviCap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfehlungen zum 
Einsatz potentieller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Derzeit sind keine genetischen Besonderheiten und Erbfehler bekannt.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch 
den Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle  
bekannten Untersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  



 

 

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 11.10.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 



 

 

Zuchtprogramm Ungarisches Zackelschaf 
  

  
Foto: Fierling Foto: BY 

 
Rassename: Ungarisches Zackelschaf 

Abkürzung: ZAK 

Rassecode: 47 

Rassengruppe: Landschafe  

Gefährdung: gefährdet 

Herkunft: Ungarn 

Äquirassen: keine 

Zuchtgebiet: Bundesländer Berlin und Brandenburg 

Eigenschaften: Das Zackelschaf gehört zu den urtümlichsten Hausschafrassen, stammt aus dem 
südosteuropäischen Raum und wird heute zumeist in Ungarn in kleinen Bestän-
den in Verbindung mit Schafen anderer Rassen gehalten. 

Es ist ein mittelgroßes, mischwolliges, langschwänziges Schaf mit einem auffal-
lend schmalen Kopf und kleinen Ohren. Charakteristisch sind die großen  
leuchtenden Augen. Beide Geschlechter tragen v-förmig auseinander-strebende, 
korkenzieherartig gedrehte Hörner, die bei den Böcken bis zu 1 m Länge errei-
chen können. Das Gehörn der weiblichen Tiere ist kürzer, selten sind hornlose 
weibliche Tiere. 

Die Mischwolle des Vlieses, die in Körpernähe verfilzt ist, hängt in langen  
Locken herab. Üblich sind die Farbvarianten weiß und schwarz. Die meisten 
Tiere haben einen braunen Kopf und braune Beine. Schwarz- und grau-gesich-
tige Schafe mit weißem Vlies sind selten. 

Die Klauen sind klein und sehr widerstandsfähig. Das gut ausgebildete Euter mit 
der auffallenden Zitzenform bedingt eine gute Melkbarkeit.  

Das Fell der neugeborenen Lämmer der schwarzen Zuchtrichtung ist weich und 
gelockt, persianerähnlich. Später verliert die Wolle ihren Glanz und erhält durch 
die Sonneneinwirkung eine rötliche Tönung. 

Die Brunst ist streng saisonal. Eine Erstzulassung ist mit 18 Monaten möglich. 

  



 

 

 

Leistungen:  Körper-ge-
wicht  
(kg) 

Vlies- 
gewicht 

(kg) 

Ablamm-
ergebnis 

(%) 

Wider-
risthöhe  

(cm) 

Rumpf-
länge 
(cm) 

 Altböcke 55 - 65 3,0 - 4,0  60  
 Jährlingsböcke 40 - 50 2,0 - 3,0    
 Mutterschafe 40 - 45 1,0 - 2,0 100 - 120 55  
 Jährlingsschafe 30 - 35 1,0 - 2,0    

 

Die täglichen Zunahmen liegen bei Mastlämmern im Bereich von 180 - 230 g, 
das handelsübliche Lebendgewicht bei rund 35 - 38 kg. 

Zuchtprogrammziel: Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der  
Selektionskriterien angestrebt wird. 

Zuchtziel: Züchtung eines beeindruckenden, an raue Haltungsbedingungen angepassten, 
genügsamen Schafes in zwei Farbvarianten mit gutem Lämmeraufzucht-vermö-
gen.  

Zuchtmethode: Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Einkreuzen 
anderer Rassen ist nicht erlaubt. Weibliche Tiere, die die abstammungsmäßigen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, aber dem Zuchtziel entsprechen und zur Verbes-
serung der Rasse beitragen, können in die zusätzliche Abteilung des Zuchtbu-
ches eingetragen werden. 

Zuchtpopulation: Die Zuchtpopulation umfasst alle im Zuchtbuch des SZVBB eingetragenen Tiere 
der Rasse Ungarisches Zackelschaf. Zum 28. August 2018 sind 6 Böcke und  
32 Mutterschafe in 3 Zuchtbetrieb eingetragen. Es besteht eine bundesweite 
Zuchtkooperation (VDL-Fachausschuss Landschafe). 

Kennzeichnung: Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der Zuchttiere ist der 
Züchter. Nach dem Ablammen sind die Lämmer innerhalb einer Woche unver-
wechselbar zu kennzeichnen entsprechend der Vereinsordnung Grundbestim-
mungen für die Herdbuchzucht, Punkt 7. Kennzeichnung. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der ViehVerkV. 

 Spätestens zur Zuchtbuchaufnahme bzw. Leistungsprüfung, Genomanalyse o-
der Abstammungsüberprüfung müssen die Tiere mit Einzeltiernummern  
gemäß ViehVerkV gekennzeichnet sein. 

Erfassung der Abstammungsdaten: 

Die Abstammungsdaten werden durch Züchtermeldung entsprechend der Ver-
einsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 5. Aufzeichnun-
gen im Zuchtbetrieb sowie Punkt 6. Meldungen des Züchters an den SZVBB, 
erfasst. Eine Überprüfung der Abstammung erfolgt entsprechend der Vereinsord-
nung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, Punkt 8. Sicherung der Ab-
stammung. 

Leistungsprüfung: Leistungsprüfungen werden als Feld- oder Stationsprüfung für die Merkmale: 
- Exterieur (Wolle = W, Bemuskelung = B, Äußere Erscheinung = E), 
- Fruchtbarkeit und 
- Fleischleistung 

entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht, 
- Punkt 12.1. Exterieurbewertung,  
- Punkt 12.2. Fruchtbarkeitsprüfung und 
- Punkt 12.4. Fleischleistungsprüfung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (auch Teilprüfungen) werden im Zuchtbuch 
festgehalten und in der Tierzuchtbescheinigung ausgewiesen. 

  



 

 

Zuchtbuch: Das Zuchtbuch umfasst für männliche und weibliche Tiere eine Hauptabteilung 
mit den Klassen A und B und eine zusätzliche Abteilung mit den Klassen C  
und D. 

 Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung und Klasse erfolgt bei der Eintra-
gung unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Abstammung und der Leis-
tung. 

 Das Zuchtbuch gliedert sich in: 

 Einteilung Anforderung an  
männliche Tiere 

Anforderung an  
weibliche Tiere 

 Haupt-ab-
teilung  

(Herdbuch) 

 

HB A Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

 HB B Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse  

 

Eltern und Großeltern in 
der Hauptabteilung ei-
nes Zuchtbuches der-
selben Rasse 

 Zusätzliche 
Abteilung 

(Vorbuch) 

VB C Eltern mindestens im 
Vorbuch D eines Zucht-
buches derselben 
Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

Eltern mindestens im 
Vorbuch D eines Zucht-
buches derselben 
Rasse 

W/B/E mind. 5/6/6 

 VB D Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

Rassetypisches  
Erscheinungsbild 

W/B/E mind. 5/6/6 

 

 Aufstiegsregelung: Tiere, die in einer der zusätzlichen Abteilungen eingetragen 
sind, verbleiben dort zeitlebens. Tiere, deren Eltern und Großeltern mindestens 
im Vorbuch derselben Rasse des SZVBB oder einem anderen anerkannten 
Zuchtverband eingetragen sind, werden in die Hauptabteilung eingetragen. 
Nachkommen der 1. Generation von diesen Tieren sind in die Hauptabteilung 
einzutragen. 

Zuchtwertschätzung: Eine Zuchtwertschätzung wird nicht durchgeführt. 

Selektion:  Die Selektion und Zuordnung der Tiere in die Klassen des Zuchtbuches erfolgt 
entsprechend der Exterieurbeurteilung unter Berücksichtigung der Abstammung. 
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung dienen der innerbetrieblichen Selektions-
entscheidung. Seltene Vaterlinien gilt es zu erhalten. Dazu können im Zuchtbuch 
die Bocklinien erfasst werden. Als Hilfsmittel bietet das Herdbuchprogramm Ovi-
Cap Inzuchtberechnungen und Anpaarungsempfehlungen zum Einsatz potenti-
eller Vatertiere an. 

Erbfehler und genetische Besonderheiten:  

Die Rasse besitzt ein Scrapie-Resistenzgen. Es besteht die Möglichkeit, eine ge-
netische Resistenz gegenüber klassischer Scrapie zu erlangen. Das Ziel ist die 
Erhöhung der Resistenz gegen transmissible spongiforme Enzephalopathien 
(Scrapie) entsprechend der Vereinsordnung Grundbestimmungen für die Herd-
buchzucht, Punkt 14.2. Rasseübergreifende genetische Besonderheiten und 
Erbfehler.  

Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfehlern erfolgt durch den 
Zuchtverband. Der Züchter ist verpflichtet, dem Zuchtverband alle bekannten Un-
tersuchungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 



 

 

Reproduktionsmethoden:  

Natursprung, künstliche Besamung und Embryotransfer sind zugelassen.  

Gewinnung von Zuchtmaterial: 

Tiere, von denen Zuchtmaterial gewonnen wird, müssen im Zuchtbuch Klasse A 
eingetragen sein. 

Inkrafttreten: Das Zuchtprogramm wurde von der Züchterversammlung am 10.11.2018  
beschlossen und tritt am 01.11.2018 in Kraft. 

 

 


